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33. Gesetz vom 12. März 1997 über die Erhaltung und Pflege der Natur (Tiroler Naturschutzgesetz 1997)

33. Gesetz vom 12. März 1997 über die Erhaltung und Pflege der
Natur (Tiroler Naturschutzgesetz 1997)

Der Landtag hat beschlossen:
1. A b s c h n i t t

Allgemeine Bestimmungen
§ 1

Allgemeine Grundsätze
(1) Dieses Gesetz hat zum Ziel, die Natur als

Lebensgrundlage des Menschen so zu erhalten
und zu pflegen, daß

a) ihre Vielfalt, Eigenart und Schönheit,
b) ihr Erholungswert,
c) der Artenreichtum der heimischen Tier-

und Pflanzenwelt und deren natürliche Lebens-
räume und

d) ein möglichst unbeeinträchtigter und lei-
stungsfähiger Naturhaushalt

bewahrt und nachhaltig gesichert oder wie-
derhergestellt werden. Die Erhaltung und die
Pflege der Natur erstrecken sich auf alle ihre
Erscheinungsformen, insbesondere auch auf
die Landschaft, und zwar unabhängig davon, ob
sie sich in ihrem ursprünglichen Zustand befin-
det oder durch den Menschen gestaltet wurde.
Der ökologisch orientierten land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzung kommt dabei beson-
dere Bedeutung zu. Die Natur darf nur so weit
in Anspruch genommen werden, daß ihr Wert
auch für die nachfolgenden Generationen er-
halten bleibt.

(2) Sofern Vorhaben, die sich auf die Inter-
essen des Naturschutzes im Sinne des Abs. 1
nachteilig auswirken, nach den naturschutz-
rechtlichen Vorschriften zulässig sind, müssen
sie so ausgeführt werden, daß die Natur mög-
lichst wenig beeinträchtigt wird.

(3) Die Behörden haben bei der Besorgung
von Aufgaben, die ihnen nach landesrechtli-
chen Vorschriften obliegen, auf die Erhaltung
und Pflege der Natur Bedacht zu nehmen.

§ 2
Ausnahmen vom Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für:
a) Maßnahmen im Rahmen eines Einsatzes

des Bundesheeres zu den im § 2 Abs. 1 lit. a bis c
des Wehrgesetzes 1990, BGBl. Nr. 305, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. Nr. 201/1996,
angeführten Zwecken einschließlich der unmit-
telbaren Vorbereitung eines solchen Einsatzes,
für die Durchführung einsatzähnlicher Übungen
sowie für die Errichtung und Erhaltung von mi-
litärischen Anlagen, wie Befestigungs- und
Sperranlagen, Übungsstätten, Munitionslager,
Meldeanlagen und dergleichen;

b) sicherheitsbehördliche Maßnahmen der
ersten allgemeinen Hilfeleistung und sonstige
Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar dro-
henden Gefahr für das Leben oder die Gesund-
heit von Menschen und zur Abwehr oder Be-
kämpfung von Katastrophen nach § 1 Abs. 3
des Katastrophenhilfsdienstgesetzes, LGBl.
Nr. 5/1974, die die Sicherheit von Sachen ge-
fährden, sowie die notwendigen Maßnahmen
im Zusammenhang mit Aufräumungsarbeiten
nach Katastrophen; 

c) Maßnahmen im Rahmen eines Einsatzes
von Feuerwehren, von Rettungs-, Bergret-
tungs-, Flugrettungs- und Wasserrettungsorga-
nisationen, von Organen des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes, von Bergwächtern und von
sonstigen Organen der öffentlichen Aufsicht im
hiefür unbedingt notwendigen Ausmaß;

d) Maßnahmen, die von Dienststellen des
Bundes, des Landes oder der Gemeinden im
Rahmen der Hoheitsverwaltung durchgeführt
werden.

(2) Maßnahmen der üblichen land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzung bedürfen keiner Be-
willigung nach diesem Gesetz. Dies gilt nicht
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für Maßnahmen in Auwäldern nach § 8, in
Feuchtgebieten nach § 9, in Naturschutzgebie-
ten und Sonderschutzgebieten nach Maßgabe
der §§ 20 Abs. 3 und 21 Abs. 2 lit. b Z. 2 sowie
für das vorsätzliche Töten, Fangen oder Stören
von wildlebenden Tieren und das vorsätzliche
Beschädigen oder Vernichten ihrer Entwick-
lungsformen, sofern hiefür in Verordnungen
nach § 23 Abs. 1 entsprechende Verbote festge-
setzt sind.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Maßnahme der üblichen land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzung ist jede Tätigkeit zur
Hervorbringung und Gewinnung land- und forst-
wirtschaftlicher Erzeugnisse mit Hilfe der Natur-
kräfte unter Anwendung der nach dem jeweiligen
Stand der Technik, der Betriebswirtschaft und der
Biologie gebräuchlichen Verfahren. Zum jewei-
ligen Stand der Technik gehört insbesondere auch
die Verwendung von Kraftfahrzeugen, Luftfahr-
zeugen und sonstigen Arbeitsgeräten, die auf
Grund ihrer Bauart und Ausrüstung für diese Ver-
wendung bestimmt sind.

(2) Geschlossene Ortschaft ist ein Gebiet, das
mit mindestens fünf Wohn- oder Betriebsge-
bäuden zusammenhängend bebaut ist, wobei
der Zusammenhang bei einem Abstand von
höchstens 50 Metern zwischen zwei Gebäuden
noch nicht als unterbrochen gilt. Zur geschlos-
senen Ortschaft gehören auch Parkanlagen,
Sportanlagen und vergleichbare andere weitge-
hend unbebaute Grundstücke, die überwiegend
von einem solchen Gebiet umgeben sind. Land-
und forstwirtschaftliche Gebäude, die nach den
raumordnungsrechtlichen Vorschriften im Frei-
land errichtet werden dürfen, gelten nicht als
Betriebsgebäude.

(3) Werbeeinrichtung ist eine im Land-
schaftsbild in Erscheinung tretende Einrich-
tung, die der Anpreisung oder der Ankündigung
dient oder die sonst auf etwas hinweisen oder
die Aufmerksamkeit erregen soll.

(4) Naturhöhle ist ein für Menschen zugäng-
licher Hohlraum, der durch natürliche Vorgänge
gebildet wurde und allseits oder überwiegend
von anstehendem Gestein umschlossen ist.

(5) Auwald ist eine Grundfläche entlang
einem fließenden natürlichen Gewässer, die mit
Holzgewächsen bestockt ist, die von der Unre-
gelmäßigkeit der Wasserführung abhängen,
und die so weit reicht, wie Überschwemmun-
gen erfolgen oder erfolgt sind. Dazu gehören
insbesondere auch Grauerlen-, Eschen-Hart-
holz-, Eichen-, Ulmen-Hartholz-, Weiden-
Weichholzauen und Augebüsche sowie Kie-

fern-Trockenauwälder.
(6) Gewässer ist ein von ständig vorhande-

nem oder periodisch auftretendem Wasser ge-
prägter Lebensraum, der die Gesamtheit von
Wasserwelle, Wasserkörper, Wasserbett, Sedi-
ment und Ufer einschließlich der dort vorkom-
menden Tiere und Pflanzen umfaßt.

(7) Feuchtgebiet ist ein vom Wasser gepräg-
ter, in sich geschlossener und vom Nachbarge-
biet abgrenzbarer Lebensraum mit den für die-
sen charakteristischen Pflanzen- und Tierge-
meinschaften. Dazu gehören insbesondere auch
Röhrichte und Großseggensümpfe, Quellfluren
und Quellsümpfe, Flach- und Zwischenmoore,
Hochmoore, Moor- und Bruchwälder.

§ 4
Vertragsnaturschutz

(1) Das Land Tirol hat dafür zu sorgen, daß
nach Maßgabe der im Landesvoranschlag je-
weils hiefür vorgesehenen Mittel zur Verwirk-
lichung der Ziele nach § 1 Abs. 1 mit den Eigen-
tümern von Grundstücken oder den sonst hie-
rüber Verfügungsberechtigten, den dinglich
Berechtigten oder den Inhabern öffentlicher
Rechte, die mit einem Grundstück verbunden
sind, Bestandverträge oder Verträge über die
Abgeltung von bestimmten Leistungen, Be-
schränkungen oder sonstigen Maßnahmen ab-
geschlossen werden. Solche Verträge können
insbesondere Maßnahmen im Sinne der Richt-
linien des Rates 79/409/EWG über die Erhal-
tung von wildlebenden Vogelarten und 92/43/
EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen, sowie Maßnahmen zur Erhaltung und
Pflege von Schutzgebieten nach den §§ 10, 11,
13, 20 und 21 einschließlich der Schutzge-
bietsbetreuung, von Feuchtgebieten, Auwäl-
dern, Trocken- und Magerstandorten oder von
landschaftlich oder naturkundlich wertvollen
Flurgehölzen und Hecken zum Inhalt haben.

(2) Die Landesregierung hat Richtlinien über
den Abschluß von Verträgen nach Abs. 1 sowie
über Art und Höhe der Vergütungen zu erlassen
und diese im Boten für Tirol kundzumachen. In
diesen Richtlinien sind insbesondere zu regeln:

a) die persönlichen und die sachlichen Vor-
aussetzungen für den Abschluß von Verträgen;

b) die für die Verwirklichung von Vorhaben
vorgesehenen Arten und die Höhe der Vergü-
tungen;

c) das Verfahren zum Abschluß und die Grün-
de über die Kündigung von Verträgen;

d) die Auflagen, Bedingungen oder Befri-
stungen und
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e) die zum Nachweis der ordnungsgemäßen
Verwendung der Vergütung erforderlichen Un-
terlagen. 

(3) Die Landesregierung darf zum Zweck der
Feststellung der Voraussetzungen für den Ab-
schluß oder die Kündigung von Verträgen, die
Leistung von Vergütungen und zur Prüfung der
ordnungsgemäßen Verwendung der Vergütun-
gen folgende Daten ermitteln und automations-
unterstützt verarbeiten:

a) Name oder Bezeichnung und Adresse des
Vertragspartners;

b) Geburtsdatum des Vertragspartners bzw.
der vertretungsbefugten Organe;

c) Rechtsakte, die zur Prüfung der Voraus-
setzungen für die Leistung einer Vergütung vor-
zulegen sind;

d) Ausmaß der beantragten und der geleiste-
ten Vergütungen;

e) Kostenvoranschläge, Rechnungen und
Bankverbindungen.

(4) Die im Abs. 3 genannten Daten dürfen in
anonymisierter Form auch der Ausarbeitung
von Förderungsrichtlinien oder Förderungs-
programmen zugrunde gelegt werden. 

2. A b s c h n i t t
Landschaftsschutz

§ 5
Allgemeine Verbote

Im gesamten Landesgebiet sind verboten:
a) die Durchführung von sportlichen Wett-

bewerben mit Kraftfahrzeugen, die von einem
Verbrennungsmotor angetrieben werden, aus-
genommen auf Grundflächen, für die eine Be-
willigung nach § 6 lit. g vorliegt;

b) die Verwendung von Hubschraubern zur
Beförderung von Personen für touristische
Zwecke, ausgenommen zwischen Flugplätzen;

c) die Verwendung von Wasserfahrzeugen,
die von einem Verbrennungsmotor angetrieben
werden, auf fließenden natürlichen Gewässern,
ausgenommen zur Ausführung von Vorhaben,
für die eine naturschutzrechtliche Bewilligung
vorliegt, im hiefür notwendigen Ausmaß;

d) jede nachhaltige Beeinträchtigung der
Gletscher und ihrer Einzugsgebiete; davon aus-
genommen sind der Betrieb, die Instandhaltung
und die Instandsetzung von bestehenden Anla-
gen sowie deren Änderung (§ 6 lit. f).

§ 6
Allgemeine Bewilligungspflicht

Außerhalb geschlossener Ortschaften bedür-
fen folgende Vorhaben einer Bewilligung, sofern
hiefür nicht nach einer anderen Bestimmung die-

ses Gesetzes, einer Verordnung auf Grund die-
ses Gesetzes oder einem der in der Anlage zu
§ 46 Abs. 1 genannten Gesetze eine naturschutz-
rechtliche Bewilligung erforderlich ist:

a) die Errichtung von baulichen Anlagen mit
einer zusammenhängend bebauten Fläche von
mehr als 2500 m², sofern sie nicht dem Tiroler
Abfallwirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 50/1990,
dem Abfallwirtschaftsgesetz, BGBl. Nr. 325/
1990, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl.
Nr. 434/1996, oder dem § 31b des Wasser-
rechtsgesetzes 1959, BGBl. Nr. 215, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. Nr. 796/1996,
unterliegen;

b) die Errichtung und die Aufstellung von
Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von
mineralischen Rohstoffen und von Anlagen zur
Aufbereitung von Mischgut oder Bitumen so-
wie der maschinelle Abbau von mineralischen
Rohstoffen;

c) die Errichtung von Seilbahnen, sofern 
sie nicht dem Güter- und Seilwege-Landesge-
setz, LGBl. Nr. 40/1970, unterliegen, und von
Schleppliften;

d) der Neubau von Straßen und Wegen ober-
halb der Seehöhe von 1700 Metern oder mit
einer Länge von mehr als 500 Metern, mit Aus-
nahme von Straßen, für die in einem Bebau-
ungsplan die Straßenfluchtlinien festgelegt
sind, und von Güterwegen nach § 4 Abs. 1 des
Güter- und Seilwege-Landesgesetzes;

e) die Errichtung von Sportanlagen, wie
Schipisten, Rodelbahnen, Klettersteige, Golf-,
Fußball- und Tennisplätze und dergleichen, so-
wie von Anlagen zur Erzeugung von Schnee;

f) die Änderung von Anlagen nach lit. a bis e,
sofern die Interessen des Naturschutzes nach § 1
Abs. 1 berührt werden, sowie jede über die In-
standhaltung oder Instandsetzung hinausge-
hende Änderung einer bestehenden Anlage im
Bereich der Gletscher und ihrer Einzugsgebiete;

g) die dauernde Bereitstellung von Grund-
stücken zur Ausübung des Motorsports;

h) Geländeabtragungen und Geländeauf-
schüttungen außerhalb eingefriedeter bebauter
Grundstücke in einem Ausmaß von mehr als
5000 m² berührter Fläche, sofern sie nicht nach
dem Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz, dem Ab-
fallwirtschaftsgesetz oder dem § 31b des Was-
serrechtsgesetzes 1959 bewilligungspflichtig
sind; 

i) die dauernde Beseitigung von Gehölz-
gruppen und Heckenzügen außerhalb einge-
friedeter bebauter Grundstücke;

j) die Verwendung von Kraftfahrzeugen
außerhalb von Verkehrsflächen und eingefrie-
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deten bebauten Grundstücken; davon ausge-
nommen ist die Verwendung von Kraftfahr-
zeugen:

1. zur Vornahme der Wildfütterung und des
Abtransportes erlegten Wildes; zur Durchfüh-
rung des Fischbesatzes; im Rahmen der Sanie-
rung von Schutzwäldern, der Ver- oder Entsor-
gung von Schutzhütten, der Pflege von Schipi-
sten und Loipen, im Rahmen der Wildbach- und
Lawinenverbauung, der Instandhaltung oder In-
standsetzung von Seilbahnen und Schleppliften,
von Rundfunk- und Fernmeldeeinrichtungen
und von Einrichtungen der Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen, sofern das betreffende Fahr-
zeug auf Grund seiner Bauart und Ausrüstung
für die jeweilige Verwendung bestimmt ist;

2. zur Ausführung von Vorhaben, für die eine
naturschutzrechtliche Bewilligung vorliegt, im
hiefür notwendigen Ausmaß;

3. auf Grundstücken, für die eine Bewilli-
gung nach lit. g vorliegt, auf denen Parkplätze
errichtet oder die als Parkplätze bereitgestellt
werden, einschließlich der hiefür notwendigen
Zu- und Abfahrten;

k) die Errichtung von oberirdischen elektri-
schen Leitungsanlagen mit einer Spannung von
mehr als 36 kV sowie die Errichtung von Luft-
kabelleitungen oberhalb der Seehöhe von 1700
Metern;

l) die Durchführung von Außenlandungen
und Außenabflügen mit motorbetriebenen Luft-
fahrzeugen oberhalb der Seehöhe von 1700 Me-
tern im Zusammenhang mit Sport- oder
Kulturveranstaltungen oder für Werbezwecke. 

§ 7
Schutz der Gewässer

(1) Außerhalb geschlossener Ortschaften be-
dürfen im Bereich von fließenden natürlichen
Gewässern und von stehenden Gewässern mit
einer Wasserfläche von mehr als 2000 m² fol-
gende Vorhaben einer naturschutzrechtlichen
Bewilligung:

a) das Ausbaggern;
b) die Errichtung, Aufstellung und Anbrin-

gung von Anlagen;
c) die Ableitung oder Entnahme von Wasser

zum Betrieb von Stromerzeugungsanlagen;
d) die Änderung von Anlagen nach lit. b

und c, sofern die Interessen des Naturschutzes
nach § 1 Abs. 1 berührt werden.

(2) Außerhalb geschlossener Ortschaften be-
dürfen im Bereich 

a) der Uferböschung von fließenden natürli-
chen Gewässern und eines fünf Meter breiten,
von der Uferböschungskrone landeinwärts zu

messenden Geländestreifens und
b) eines 500 Meter breiten, vom Ufer stehen-

der Gewässer mit einer Wasserfläche von mehr
als 2000 m² landeinwärts zu messenden Gelän-
destreifens

1. die Errichtung, Aufstellung und Anbrin-
gung von Anlagen sowie die Änderung von An-
lagen, sofern die Interessen des Naturschutzes
nach § 1 Abs. 1 berührt werden, und

2. Geländeabtragungen und Geländeauf-
schüttungen außerhalb eingefriedeter bebauter
Grundstücke

einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. 
(3) Die Landesregierung kann für ein be-

stimmtes Gebiet durch Verordnung die Breite
der im Abs. 2 festgelegten Geländestreifen

a) vergrößern, soweit dies auf Grund der
besonderen örtlichen Verhältnisse zur Wahrung
der Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1
erforderlich ist, oder

b) verkleinern, soweit auf Grund der beson-
deren örtlichen Verhältnisse zur Wahrung der
Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1
ein kleinerer Schutzbereich ausreicht.

(4) Die Landesregierung kann weiters durch
Verordnung bei künstlich angelegten Badeseen,
Löschwasserseen, Speicherseen und derglei-
chen den Gewässerschutzbereich nach Abs. 2
lit. b verkleinern, auf Teilgebiete beschränken
oder von einem solchen absehen, soweit ein Ge-
wässerschutzbereich zur Wahrung der Interes-
sen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 nicht oder
nicht im vollen Umfang erforderlich ist. 

§ 8
Schutz von Auwäldern

In Auwäldern außerhalb geschlossener Ort-
schaften bedürfen folgende Vorhaben einer
naturschutzrechtlichen Bewilligung:

a) die Errichtung, Aufstellung und Anbrin-
gung von Anlagen sowie die Änderung von An-
lagen, sofern die Interessen des Naturschutzes
nach § 1 Abs. 1 berührt werden;

b) Geländeabtragungen und Geländeauf-
schüttungen außerhalb eingefriedeter bebauter
Grundstücke;

c) die dauernde Beseitigung von Bäumen und
Sträuchern außerhalb eingefriedeter bebauter
Grundstücke;

d) jede über die bisher übliche Art und den
bisher üblichen Umfang hinausgehende Weide-
nutzung.

§ 9
Schutz von Feuchtgebieten

In Feuchtgebieten außerhalb geschlossener
Ortschaften bedürfen folgende Vorhaben einer
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naturschutzrechtlichen Bewilligung:
a) das Einbringen von Material;
b) das Ausbaggern;
c) die Errichtung, Aufstellung und Anbrin-

gung von Anlagen sowie die Änderung von An-
lagen, sofern die Interessen des Naturschutzes
nach § 1 Abs. 1 berührt werden;

d) jede über die bisher übliche Art und den
bisher üblichen Umfang hinausgehende Nut-
zung;

e) Geländeabtragungen und Geländeauf-
schüttungen sowie jede sonstige Veränderung
der Bodenoberfläche;

f) Entwässerungen;
g) die Verwendung von Kraftfahrzeugen.

§ 10
Landschaftsschutzgebiete

(1) Die Landesregierung kann außerhalb ge-
schlossener Ortschaften gelegene Gebiete von
besonderer landschaftlicher Eigenart oder
Schönheit durch Verordnung zu Landschafts-
schutzgebieten erklären.

(2) In Verordnungen nach Abs. 1 sind, soweit
dies zur Erhaltung der Eigenart oder Schönheit
und des sich daraus ergebenden Erholungs-
wertes des Landschaftsschutzgebietes erfor-
derlich ist, entweder für den gesamten Bereich
des Landschaftsschutzgebietes oder für Teile
davon an eine naturschutzrechtliche Bewilli-
gung zu binden:

a) die Errichtung, Aufstellung und Anbrin-
gung aller oder bestimmter Arten von Anlagen
sowie die Änderung von Anlagen, sofern die In-
teressen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 be-
rührt werden;

b) der Neubau, der Ausbau und die Verlegung
von Straßen und Wegen;

c) die Errichtung von oberirdischen elektri-
schen Leitungsanlagen mit einer Spannung von
36 kV und darüber sowie von Luftkabellei-
tungen;

d) Geländeabtragungen und Geländeauf-
schüttungen außerhalb eingefriedeter bebauter
Grundstücke;

e) die Vornahme von Neuaufforstungen;
f) die Durchführung von Außenlandungen

und Außenabflügen mit motorbetriebenen Luft-
fahrzeugen; davon ausgenommen sind Außen-
landungen und Außenabflüge im Rahmen der
Wildfütterung, der Viehbergung und der Ver-
sorgung von Vieh in Notzeiten, der Ver- oder
Entsorgung von Schutzhütten und Gastgewer-
bebetrieben, für wissenschaftliche Zwecke, zur
Sanierung von Schutzwäldern, im Rahmen der
Wildbach- und Lawinenverbauung, der Instand-

haltung oder Instandsetzung von Rundfunk- und
Fernmeldeeinrichtungen und von Einrichtun-
gen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen;

g) jede erhebliche Lärmentwicklung;
h) das Kampieren außerhalb von Camping-

plätzen;
i) die Verwendung von Kraftfahrzeugen.

§ 11
Ruhegebiete

(1) Die Landesregierung kann außerhalb ge-
schlossener Ortschaften gelegene Gebiete, die
für die Erholung in der freien Natur dadurch be-
sonders geeignet sind, daß sie sich wegen des
Fehlens von lärmerregenden Betrieben, von
Seilbahnen für die Personenbeförderung, von
Schleppliften sowie von Straßen mit öffentli-
chem Verkehr durch weitgehende Ruhe aus-
zeichnen, durch Verordnung zu Ruhegebieten
erklären, wenn die Erhaltung dieser Gebiete für
die Erholung von besonderer Bedeutung ist
oder voraussichtlich sein wird.

(2) In Ruhegebieten sind verboten:
a) die Errichtung von lärmerregenden Be-

trieben;
b) die Errichtung von Seilbahnen für die Per-

sonenbeförderung und von Schleppliften;
c) der Neubau von Straßen mit öffentlichem

Verkehr;
d) jede erhebliche Lärmentwicklung;
e) die Durchführung von Außenlandungen

und Außenabflügen mit motorbetriebenen Luft-
fahrzeugen; davon ausgenommen sind Außen-
landungen und Außenabflüge im Rahmen der
Wildfütterung, der Viehbergung und der Versor-
gung von Vieh in Notzeiten, der Ver- oder Ent-
sorgung von Schutzhütten und Gastgewerbebe-
trieben, für wissenschaftliche Zwecke, zur Sa-
nierung von Schutzwäldern, im Rahmen der
Wildbach- und Lawinenverbauung, der Instand-
haltung oder Instandsetzung von Rundfunk- 
und Fernmeldeeinrichtungen und von Einrich-
tungen der Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men, sofern der angestrebte Zweck auf eine an-
dere Weise nicht oder nur mit einem unverhält-
nismäßig großen Aufwand erreicht werden
könnte.

(3) In Verordnungen nach Abs. 1 sind, soweit
dies zur Erhaltung des Ruhegebietes erforder-
lich ist, entweder für den gesamten Bereich des
Ruhegebietes oder für Teile davon an eine
naturschutzrechtliche Bewilligung zu binden:

a) die Errichtung, Aufstellung und Anbrin-
gung aller oder bestimmter Arten von Anlagen,
soweit sie nicht unter Abs. 2 lit. a oder b fallen,
sowie die Änderung von Anlagen, sofern die In-
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teressen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1
berührt werden;

b) der Neubau, der Ausbau und die Verlegung
von Straßen und Wegen, soweit sie nicht unter
Abs. 2 lit. c fallen;

c) die Errichtung von oberirdischen elektri-
schen Leitungsanlagen mit einer Spannung von
36 kV und darüber sowie von Luftkabellei-
tungen;

d) Geländeabtragungen und Geländeauf-
schüttungen außerhalb eingefriedeter bebauter
Grundstücke;

e) die Verwendung von Kraftfahrzeugen.

§ 12
Naturpark

Die Landesregierung kann allgemein zu-
gängliche, für die Erholung in der freien Natur
oder für die Vermittlung von Wissen über die
Natur besonders geeignete und zu diesem
Zweck entsprechend ausgestaltete und ge-
pflegte Landschaftsschutz-, Ruhe-, Natur-
schutz- und Sonderschutzgebiete oder Teile da-
von durch Verordnung zum Naturpark erklären.

§ 13
Geschützter Landschaftsteil

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann
Teile der Landschaft, die weder in einem Schutz-
gebiet nach den §§ 10, 11, 20 oder 21 liegen,
noch die Voraussetzungen für die Erklärung zum
Naturdenkmal (§ 25) aufweisen, die jedoch für
den Naturhaushalt, besonders für das Kleinklima
oder für die Tier- und Pflanzenwelt, von Bedeu-
tung sind oder die zur Belebung des Landschafts-
bildes beitragen, durch Verordnung zu geschütz-
ten Landschaftsteilen erklären.

(2) In Verordnungen nach Abs. 1 sind, soweit
dies im Einzelfall zur Erhaltung der für die
Erklärung zum geschützten Landschaftsteil
bedeutsamen Merkmale erforderlich ist, die
Errichtung, Aufstellung und Anbringung von
Anlagen sowie die Ausführung sonstiger Vor-
haben zu verbieten.

§ 14
Nationalpark

Die Erklärung von Gebieten zu Nationalpar-
ken erfolgt durch Landesgesetz.

§ 15
Sonderbestimmungen 

für Werbeeinrichtungen
(1) Die Errichtung, Aufstellung, Anbringung

oder Änderung von Werbeeinrichtungen außer-
halb geschlossener Ortschaften bedarf einer
naturschutzrechtlichen Bewilligung, soweit im

Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist. Die Bewil-
ligung ist zu erteilen, wenn die Interessen des
Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 weder durch die
Materialbeschaffenheit, Größe, Form, Farbe,
Lichtwirkung und dergleichen der Werbe-
einrichtung noch durch deren Errichtung,
Aufstellung, Anbringung oder Änderung am
vorgesehenen Ort beeinträchtigt werden.

(2) Keiner naturschutzrechtlichen Bewilli-
gung bedürfen die Errichtung, Aufstellung, An-
bringung oder Änderung von

a) Werbeeinrichtungen an Gebäuden mit
Aufenthaltsräumen;

b) gesetzlich vorgeschriebenen Geschäfts-
und Betriebsstättenbezeichnungen und damit 
im unmittelbaren Zusammenhang stehenden
Werbeeinrichtungen, soweit sich die Werbe-
einrichtungen an Gebäuden oder auf dem sel-
ben Grundstück wie das Geschäfts- oder Be-
triebsgebäude befinden;

c) Werbeeinrichtungen, die den in der Ver-
ordnung nach Abs. 3 festgelegten Anforderun-
gen entsprechen; 

d) Hinweisen auf vorübergehende Veranstal-
tungen, sofern sie innerhalb von sechs Wochen
vor dem Beginn der Veranstaltung errichtet,
aufgestellt oder angebracht werden; sie sind
spätestens zwei Wochen nach dem Ende der
Veranstaltung zu entfernen;

e) Anlagen zum Anschlagen von Plakaten
durch Gruppen, die sich an der Wahlwerbung für
die Wahl zum Europäischen Parlament, des Bun-
despräsidenten, zu einem allgemeinen Vertre-
tungskörper oder zu den satzungsgebenden Or-
ganen einer gesetzlichen beruflichen Vertretung
oder an der Werbung für eine Volksabstimmung,
eine Volksbefragung oder ein Volksbegehren auf
Grund landes- oder bundesrechtlicher Vor-
schriften beteiligen, sofern sie innerhalb von
sechs Wochen vor dem Wahltag, dem Tag der
Volksabstimmung oder der Volksbefragung bzw.
dem Beginn der Eintragungszeit und während
dieser erfolgt. Solche Anlagen sind spätestens
zwei Wochen nach dem Wahltag, dem Tag der
Volksabstimmung oder Volksbefragung bzw.
dem Ende der Eintragungszeit von der betref-
fenden Gruppe zu entfernen.

(3) Die Landesregierung hat durch Verord-
nung Kriterien für die Errichtung, Aufstellung
oder Anbringung, Materialbeschaffenheit,
Größe, Form, Farbe, Lichtwirkung, Schriftart
und dergleichen von Werbeeinrichtungen fest-
zulegen, bei deren Erfüllung anzunehmen ist,
daß die Interessen des Naturschutzes nach § 1
Abs. 1 nicht beeinträchtigt werden.

(4) Für die Erteilung naturschutzrechtlicher
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Bewilligungen für Werbeeinrichtungen gilt
§ 27 Abs. 5 bis 11 sinngemäß.

(5) Wurde eine bewilligungspflichtige Wer-
beeinrichtung ohne Bewilligung errichtet, auf-
gestellt, angebracht oder geändert oder eine
Werbeeinrichtung entgegen dem Abs. 2 lit. d
oder e nicht rechtzeitig entfernt, so hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde demjenigen, der
dies veranlaßt bzw. unterlassen hat, oder, wenn
dieser nur mit einem unverhältnismäßigen Auf-
wand festgestellt oder überhaupt nicht heran-
gezogen werden kann, dem Grundeigentümer
oder dem sonst über das Grundstück Verfü-
gungsberechtigten mit Bescheid aufzutragen,
die Werbeeinrichtung unverzüglich, längstens
jedoch innerhalb eines Monats zu entfernen.

(6) Die Bezirksverwaltungsbehörde darf
Werbeeinrichtungen, die ohne Bewilligung er-
richtet, aufgestellt, angebracht, geändert oder
entgegen dem Abs. 2 lit. d oder e nicht recht-
zeitig entfernt worden sind, sofort entfernen,
wenn sie die Interessen des Naturschutzes nach
§ 1 Abs. 1 beeinträchtigen. Die Bezirksverwal-
tungsbehörde hat dem Eigentümer des entfern-
ten Gegenstandes oder dem sonst hierüber Ver-
fügungsberechtigten unverzüglich aufzutra-
gen, den Gegenstand zu übernehmen. Die Zu-
stellung eines solchen Auftrages nach § 25 des
Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982, in der
Fassung des Gesetzes BGBl. Nr. 357/1990 gilt
24 Stunden nach dem Anschlag als bewirkt.

(7) Wenn die Feststellung des Eigentümers
des entfernten Gegenstandes oder des sonst
hierüber Verfügungsberechtigten einen unver-
hältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde,
hat die Bezirksverwaltungsbehörde den Verfall
des Gegenstandes zugunsten des Landes aus-
zusprechen. Ein solcher Bescheid ist durch öf-
fentliche Bekanntmachung zuzustellen.

(8) Die Kosten der Entfernung und Aufbe-
wahrung eines Gegenstandes sind von dessen
Eigentümer oder vom sonst hierüber Verfü-
gungsberechtigten dem Rechtsträger der Be-
zirksverwaltungsbehörde zu ersetzen. Wird ein
entfernter Gegenstand nicht innerhalb eines
Monats von dessen Eigentümer oder vom sonst
hierüber Verfügungsberechtigten übernommen,
so verfällt der Gegenstand zugunsten des Lan-
des. Für Schäden, die bei der Entfernung von
Gegenständen unvermeidbar eintreten, besteht
gegenüber dem Rechtsträger kein Anspruch auf
Entschädigung.

§ 16
Rechtswidrige Vorhaben

(1) Wird ein nach diesem Gesetz, einer Ver-
ordnung auf Grund dieses Gesetzes oder einem

der in der Anlage zu § 46 Abs. 1 genannten Ge-
setze bewilligungspflichtiges Vorhaben, ausge-
nommen Werbeeinrichtungen, ohne natur-
schutzrechtliche Bewilligung oder entgegen
einem in diesen Vorschriften enthaltenen Ver-
bot, ohne daß hiefür eine Ausnahmebewilli-
gung vorliegt, ausgeführt, so hat die Bezirks-
verwaltungsbehörde demjenigen, der dies ver-
anlaßt hat, oder, wenn dieser nur mit einem un-
verhältnismäßigen Aufwand festgestellt wer-
den kann, dem Grundeigentümer oder dem
sonst über das Grundstück Verfügungsberech-
tigten mit Bescheid

a) die weitere Ausführung des Vorhabens zu
untersagen und

b) die zur Wiederherstellung des früheren
Zustandes erforderlichen Maßnahmen auf sei-
ne Kosten aufzutragen; ist die Wiederherstel-
lung des früheren Zustandes nicht möglich oder
kann der frühere Zustand nicht oder nur mit
einem unverhältnismäßig hohen Aufwand fest-
gestellt werden, so ist dieser zu verpflichten,
den geschaffenen Zustand auf seine Kosten so
zu ändern, daß den Interessen des Naturschut-
zes nach § 1 Abs. 1 bestmöglich entsprochen
wird.

(2) Bei Gefahr im Verzug können durch die
Ausübung unmittelbarer behördlicher Befehls-
und Zwangsgewalt

a) die weitere Ausführung eines Vorhabens
nach Abs. 1 eingestellt und

b) die unerläßlichen Sicherungsmaßnahmen
durchgeführt werden.

(3) Trifft eine Verpflichtung nach Abs. 1 nicht
den Grundeigentümer, so hat dieser die zu ih-
rer Erfüllung notwendigen Maßnahmen zu dul-
den.

3. A b s c h n i t t
Landschaftspflege

§ 17
Besondere Maßnahmen 

zur Pflege der Landschaft
(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann

den Eigentümer eines Grundstückes, auf dem
sich eine nicht mehr in Betrieb stehende Anlage
befindet, die durch ihren Zustand das Land-
schaftsbild in seiner Eigenart oder Schönheit er-
heblich beeinträchtigt, wie etwa ein verfallenes
Gebäude ohne kulturellen Wert, eine aufgelas-
sene Schottergrube und dergleichen, ebenso
wie den Eigentümer dieser Anlage mit Bescheid
verpflichten, die Durchführung bestimmt zu be-
zeichnender Maßnahmen zur Beseitigung der
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch
das Land zu dulden, wenn
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a) die Anlage nicht behördlich bewilligt 
wurde,

b) eine für die Anlage erteilte Bewilligung
erloschen ist oder

c) die Anlage ungeachtet vorliegender Be-
willigungen mindestens drei Jahre lang nicht
mehr betrieben oder widmungsgemäß benützt
wurde.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann
den Eigentümer eines Grundstückes, das

a) in einem Landschaftsteil gelegen ist, der
auf Grund besonderer Merkmale, wie etwa we-
gen des Vorkommens bestimmter, für die Land-
schaft typischer Lebensgemeinschaften von
Tieren oder Pflanzen, ein eigentümliches, im
Interesse des Naturschutzes, besonders des
Landschaftsschutzes, erhaltungswürdiges Ge-
präge besitzt, oder

b) durch Einwirkungen natürlicher Vorgän-
ge, wie Erosion, Verkarstung, Versteppung und
dergleichen, hinsichtlich seiner für den Natur-
haushalt sowie für den Bestand der Pflanzen-
und Tierwelt maßgeblichen Bodenbeschaffen-
heit gefährdet ist,

mit Bescheid verpflichten, die Durchführung
bestimmt zu bezeichnender, zur Erhaltung der
Eigentümlichkeit des Landschaftsbildes oder
zur Beseitigung der Gefahren erforderlicher
Maßnahmen durch das Land auf dem Grund-
stück zu dulden, wenn die Durchführung dieser
Maßnahmen sonst nicht gewährleistet ist. Der
Bescheid kann außer an den Eigentümer des
Grundstückes auch an den sonst hierüber Ver-
fügungsberechtigten gerichtet werden.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann in
den Fällen des Abs. 2 den Eigentümer eines
Grundstückes oder den sonst hierüber Verfü-
gungsberechtigten mit Bescheid verpflichten,
bestimmt zu bezeichnende, zur ordnungsge-
mäßen Bewirtschaftung gehörende Vorhaben
zu unterlassen, soweit dies erforderlich ist, um
die im Abs. 2 lit. b genannten Gefahren zu be-
seitigen oder die Eigentümlichkeit des Land-
schaftsbildes zu erhalten.

§ 18
Naturschutzabgabe

(1) Für die Inanspruchnahme der Natur durch
Vorhaben nach Abs. 3, für die eine natur-
schutzrechtliche Bewilligung erteilt wurde, ist
eine Naturschutzabgabe zu entrichten. Der Ab-
gabepflicht unterliegen nicht Vorhaben von
Körperschaften öffentlichen Rechts innerhalb
ihres Wirkungsbereiches, ausgenommen Vor-
haben im Rahmen der Führung erwerbswirt-
schaftlicher Unternehmen.

(2) Die Naturschutzabgabe ist eine aus-
schließliche Landesabgabe. Ihr Ertrag ist dem
Tiroler Naturschutzfonds (§ 19) zur Erfüllung
seiner Aufgaben zu überweisen.

(3) Zur Entrichtung der Naturschutzabgabe
ist der Inhaber der naturschutzrechtlichen Be-
willigung für eines der in den lit. a bis e ge-
nannten Vorhaben verpflichtet. Die Höhe der
Naturschutzabgabe beträgt:

a) für den maschinellen Abbau von minera-
lischen Rohstoffen 2,50 Schilling je Kubik-
meter;

b) für die Errichtung oder den Ausbau von
Seilbahnen oder Schleppliften 20,– Schilling je
Meter Trasse;

c) für die Errichtung oder den Ausbau von
Sportanlagen 10,– Schilling je Quadratmeter,
höchstens jedoch 500.000,– Schilling;

d) für Anlagen zur Erzeugung von Schnee
200,– Schilling je Sekundenliter Ausbauwas-
sermenge;

e) für die Ableitung oder Entnahme von Was-
ser zum Betrieb von Stromerzeugungsanlagen
10,– Schilling je Sekundenliter Ausbauwas-
sermenge.

(4) Der Abgabenanspruch entsteht mit dem
Eintritt der Rechtskraft des Bewilligungsbe-
scheides. Die Abgabe wird mit dem Beginn der
Ausführung des betreffenden Vorhabens fällig.
Der Abgabepflichtige hat den Beginn der Aus-
führung des Vorhabens innerhalb einer Woche
dem Amt der Landesregierung anzuzeigen.

(5) Die Landesregierung kann die Beträge
nach Abs. 3 mit Verordnung bis zum Dreifachen
erhöhen, um den Ertrag aus der Natur-
schutzabgabe den Kosten für Maßnahmen nach
§ 19 Abs. 3 lit. a und b anzupassen.

§ 19
Tiroler Naturschutzfonds

(1) Zur Förderung der Erhaltung und der
Pflege der Natur im Sinne der Ziele nach § 1
Abs. 1 wird als Sondervermögen des Landes
der Tiroler Naturschutzfonds eingerichtet.

(2) Die Mittel des Fonds werden aufgebracht:
a) aus dem Ertrag der Naturschutzabgabe;
b) aus dem Ertrag von Geldstrafen für Über-

tretungen naturschutzrechtlicher Vorschriften
und von den für verfallen erklärten Sicher-
heitsleistungen;

c) durch Zuwendungen des Landes und
d) durch sonstige Zuwendungen.
(3) Die Mittel des Fonds sind zu verwenden:
a) zur Förderung von Maßnahmen zur Er-

haltung und zur Pflege der Natur im Sinne der
Ziele nach § 1 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 und 2;
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b) zur Deckung der Kosten für Maßnahmen
zum Ausgleich der Eingriffe in die Natur, die
durch Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 3 be-
wirkt werden;

c) zur Förderung von Forschungsvorhaben
und der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet
des Naturschutzes.

Die nach Abzug der Kosten für Maßnahmen
nach lit. c verbleibenden jährlichen Mittel des
Fonds sind nach Möglichkeit zu 50 v. H. für
Vorhaben nach lit. a oder b in Gemeinden jenes
politischen Bezirkes zu verwenden, dem die
Gemeinde, in der das Vorhaben verwirklicht
wird, angehört.

(4) Die Verwaltung des Fonds obliegt der
Landesregierung. Sie hat das Vermögen des
Fonds zinsbringend anzulegen.

(5) Die Landesregierung hat Richtlinien für
die Verwendung der Mittel des Fonds zu erlas-
sen. Der Naturschutzbeirat ist vor der Erlassung
der Richtlinien und vor der Gewährung von
Förderungen für Forschungsvorhaben nach
Abs. 3 lit. c zu hören. Die Landesregierung hat
weiters jährlich einen Bericht über die Ver-
wendung der Mittel zu erstellen und diesen dem
Naturschutzbeirat unverzüglich zur Kenntnis
zu bringen. 

(6) Auf die Gewährung von Förderungen aus
dem Fonds besteht kein Rechtsanspruch.

4. A b s c h n i t t
Schutz der Pflanzen- und Tierwelt 

und der unbelebten Natur
§ 20

Naturschutzgebiete
(1) Die Landesregierung kann außerhalb ge-

schlossener Ortschaften gelegene Gebiete, die
durch eine besondere Vielfalt der Tier- oder
Pflanzenwelt ausgezeichnet sind oder in denen
seltene oder von der Ausrottung bedrohte Pflan-
zen- oder Tierarten oder seltene Lebensgemein-
schaften von Tieren oder Pflanzen vorkommen,
durch Verordnung zu Naturschutzgebieten er-
klären, wenn die Erhaltung dieser Gebiete im
öffentlichen, wie etwa im wissenschaftlichen
Interesse, gelegen ist.

(2) In Verordnungen nach Abs. 1 sind der
Schutzzweck, dem die Erklärung eines Gebietes
zum Naturschutzgebiet dient, anzugeben und,
soweit dies jeweils zur Erhaltung des betreffen-
den Naturschutzgebietes erforderlich ist, entwe-
der für den gesamten Bereich des Naturschutz-
gebietes oder für Teile davon zu verbieten:

a) die Errichtung, Aufstellung und Anbrin-
gung von Anlagen sowie die Änderung von An-
lagen, sofern die Interessen des Naturschutzes

nach § 1 Abs. 1 berührt werden;
b) der Neubau, der Ausbau und die Verlegung

von Straßen und Wegen;
c) die Errichtung von oberirdischen elektri-

schen Leitungsanlagen für Starkstrom sowie
von Luftkabelleitungen;

d) Geländeabtragungen und Geländeauf-
schüttungen außerhalb eingefriedeter bebauter
Grundstücke;

e) die Vornahme von Neuaufforstungen;
f) die Durchführung von Außenlandungen

und Außenabflügen;
g) jede erhebliche Lärmentwicklung;
h) das Kampieren außerhalb von Camping-

plätzen;
i) die Verwendung von Giftstoffen in solcher

Weise, daß dadurch der Tier- oder Pflanzenbe-
stand beeinträchtigt oder gefährdet werden
kann;

j) die Verwendung von Kraftfahrzeugen.
(3) Von den nach Abs. 2 festgelegten Verbo-

ten sind Maßnahmen der üblichen land- und
forstwirtschaftlichen Nutzung sowie die Jagd
und Fischerei insoweit ausgenommen, als da-
durch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt
wird. In Verordnungen nach Abs. 1 sind jene
Maßnahmen, die den Schutzzweck beeinträch-
tigen können, ausdrücklich zu bezeichnen.

(4) Die nach anderen landesrechtlichen Vor-
schriften erforderlichen Bewilligungen für Vor-
haben, die durch Verordnungen nach Abs. 1 ver-
boten sind, dürfen erst dann erteilt werden,
wenn eine rechtskräftige naturschutzrechtliche
Ausnahmebewilligung vorliegt. Bescheide, mit
denen entgegen dieser Bestimmung eine Bewil-
ligung erteilt wird, leiden an einem mit Nich-
tigkeit bedrohten Fehler.

§ 21
Sonderschutzgebiete

(1) Die Landesregierung kann außerhalb ge-
schlossener Ortschaften gelegene, in ihrer Ur-
sprünglichkeit erhalten gebliebene Gebiete
durch Verordnung zu Sonderschutzgebieten er-
klären, wenn die Erhaltung dieser Gebiete im
öffentlichen, wie etwa im wissenschaftlichen
Interesse, gelegen ist.

(2) In Sonderschutzgebieten ist jeder Eingriff
in die Natur verboten. Ausnahmen von diesem
Verbot dürfen nur bewilligt werden 

a) für Maßnahmen zur Sicherung des Schutz-
zweckes oder, 

b) soweit dadurch der Schutzzweck nicht be-
einträchtigt wird, für

1. Maßnahmen, die der wissenschaftlichen
Forschung dienen;
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2. bestimmte Maßnahmen der üblichen land-
und forstwirtschaftlichen Nutzung;

3. die Ausübung der Jagd und Fischerei.
(3) Für die Erteilung von Ausnahmebewilli-

gungen nach Abs. 2 gilt § 27 Abs. 5 bis 11 sinn-
gemäß.

(4) Die nach anderen landesrechtlichen Vor-
schriften erforderlichen Bewilligungen für Vor-
haben, die nach Abs. 2 verboten sind, dürfen
erst dann erteilt werden, wenn eine rechtskräf-
tige naturschutzrechtliche Ausnahmebewilli-
gung vorliegt. Bescheide, mit denen entgegen
dieser Bestimmung eine Bewilligung erteilt
wird, leiden an einem mit Nichtigkeit bedroh-
ten Fehler.

(5) Die Landesregierung hat in Verordnun-
gen nach Abs. 1, soweit dies jeweils zur Erhal-
tung des betreffenden Sonderschutzgebietes er-
forderlich ist, entweder für den gesamten Be-
reich des Sonderschutzgebietes oder für Teile
davon das Betreten zu verbieten. Dieses Verbot
gilt nicht für die Ausführung von Vorhaben, für
die nach Abs. 2 eine naturschutzrechtliche Aus-
nahmebewilligung erteilt worden ist.

§ 22
Geschützte Pflanzenarten

(1) Die Landesregierung hat jene Arten von
wildwachsenden Pflanzen, die in ihrem Be-
stand allgemein oder in bestimmten Gebieten
gefährdet sind, deren Erhaltung aber zur Wah-
rung der Interessen des Naturschutzes nach § 1
Abs. 1 geboten ist, durch Verordnung zu ge-
schützten Pflanzenarten zu erklären.

(2) Die Landesregierung kann in Verord-
nungen nach Abs. 1, soweit dies zur Sicherung
des Bestandes bestimmter Arten von Pflanzen
erforderlich ist, verbieten,

a) Pflanzen solcher Arten sowie deren Teile
(Wurzeln, Zwiebeln, Knollen, Blüten, Blätter,
Zweige, Früchte und dergleichen) und Ent-
wicklungsformen von ihrem Standort zu ent-
fernen, zu beschädigen oder zu vernichten, im
frischen oder getrockneten Zustand zu be-
fördern, feilzubieten, zu veräußern oder zu
erwerben;

b) den Standort von Pflanzen solcher Arten
so zu behandeln, daß ihr weiterer Bestand an
diesem Standort unmöglich wird;

c) Pflanzen auf eine bestimmte Art zu ent-
nehmen.

Die Verbote nach lit. a können auf bestimm-
te Mengen und Entwicklungsformen von Pflan-
zen sowie auf bestimmte Tage, Zeiträume und
Gebiete, die Verbote nach lit. b auf bestimmte
Zeiträume und Gebiete beschränkt werden.

(3) Wer behauptet, Pflanzen geschützter Ar-
ten, die er erwerbsmäßig befördert, anbietet
oder verarbeitet, durch Zucht in Tirol gewonnen
oder aus einem anderen Bundesland oder aus
dem Ausland eingeführt zu haben, hat dies der
Behörde auf Verlangen nachzuweisen.

§ 23
Geschützte Tierarten

(1) Die Landesregierung hat jene Arten von
wildlebenden, nicht jagdbaren Tieren, die in
ihrem Bestand allgemein oder in bestimmten
Gebieten gefährdet sind, deren Erhaltung aber
zur Wahrung der Interessen des Naturschutzes
nach § 1 Abs. 1 geboten ist, durch Verordnung
zu geschützten Tierarten zu erklären.

(2) Die Landesregierung kann in Verord-
nungen nach Abs. 1, soweit dies zur Sicherung
des Bestandes bestimmter Arten von Tieren er-
forderlich ist, verbieten,

a) Tiere geschützter Arten zu beunruhigen,
zu verfolgen, zu fangen, zu halten, im lebenden
oder toten Zustand zu verwahren, zu befördern,
feilzubieten, zu veräußern, zu erwerben oder zu
töten;

b) Entwicklungsformen von Tieren (wie et-
wa Eier, Larven und Puppen) geschützter Arten
aus ihrer natürlichen Umgebung zu entfernen,
zu beschädigen oder zu vernichten, zu verwah-
ren, zu befördern, feilzubieten, zu veräußern
oder zu erwerben;

c) Teile von Tieren geschützter Arten (wie
etwa Federn und Bälge) zu verwahren, zu be-
fördern, feilzubieten, zu veräußern oder zu er-
werben;

d) Brutstätten und Nester von Tieren ge-
schützter Arten zu entfernen oder zu zerstören;

e) den Lebensraum (wie etwa Brutplatz, Ein-
standsort und dergleichen) von Tieren ge-
schützter Arten und ihrer Entwicklungsformen
so zu behandeln, daß ihr weiterer Bestand in
diesem Lebensraum unmöglich wird.

Die Verbote nach lit. a bis d können auf eine
bestimmte Anzahl von Tieren und ihrer Ent-
wicklungsformen, auf bestimmte Entwick-
lungsformen und auf bestimmte Zeiträume und
Gebiete, die Verbote nach lit. e auf bestimmte
Zeiträume und Gebiete beschränkt werden.

(3) Wer behauptet, Tiere geschützter Arten,
die er erwerbsmäßig befördert, hält, verwendet
oder anbietet, durch Zucht in Tirol gewonnen
oder aus einem anderen Bundesland oder aus
dem Ausland eingeführt zu haben, hat dies der
Behörde auf Verlangen nachzuweisen.

(4) Das Aussetzen von Tieren, die nicht den
jagd- oder fischereirechtlichen Vorschriften un-
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terliegen und nicht heimischer Art sind, in der
freien Natur bedarf einer naturschutzrechtlichen
Bewilligung. Eine solche Bewilligung darf nur
erteilt werden, wenn weder eine weitgehende
Veränderung der vorhandenen Pflanzen- und
Tierwelt noch eine Beeinträchtigung der Inter-
essen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 zu er-
warten ist.

(5) Die Landesregierung kann in Verordnun-
gen nach Abs. 1 Bestimmungen über das Fan-
gen und das Sammeln von wildlebenden Tieren
geschützter Arten einschließlich ihrer Entwick-
lungsformen erlassen, um eine sachgemäße
Ausübung dieser Tätigkeiten sicherzustellen.
Dabei können bestimmte Fangarten sowie die
Verwendung bestimmter Fangmittel verboten
werden.

§ 24
Nicht geschützte Tierarten

Es ist verboten, wildlebende, nicht jagdbare
Tiere nicht geschützter Arten absichtlich zu
beunruhigen oder zu verfolgen, sie ohne ge-
rechtfertigten Grund zu fangen sowie ihre
Brutstätten und Nester oder ihre Entwick-
lungsformen ohne gerechtfertigten Grund zu
entfernen, zu beschädigen oder zu zerstören.

§ 25
Naturdenkmäler

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann
Naturgebilde, deren Erhaltung wegen ihrer Sel-
tenheit, Eigenart oder Schönheit, wegen ihrer
wissenschaftlichen, geschichtlichen oder kul-
turellen Bedeutung oder wegen des besonderen
Gepräges, das sie dem Landschaftsbild verlei-
hen, im öffentlichen Interesse gelegen ist, mit
Bescheid zu Naturdenkmälern erklären.

(2) Naturgebilde im Sinne des Abs. 1 sind
beispielsweise alte oder seltene Bäume, Baum-
oder Gehölzgruppen, besondere Pflanzenvor-
kommen, Quellen, Wasserläufe, Wasserfälle,
Tümpel, Seen, Moore, Felsbildungen, Glet-
scherspuren, Mineralien- oder Fossilienvor-
kommen, erdgeschichtliche Aufschlüsse und
charakteristische Bodenformen, Schluchten
und Klammen.

(3) Jede Veränderung, Entfernung oder Zer-
störung eines Naturdenkmals bedarf einer na-
turschutzrechtlichen Bewilligung.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat, so-
weit dies zur Sicherung des Bestandes eines Na-
turdenkmals, zur Erhaltung der für seine Eigen-
schaft als Naturdenkmal bedeutsamen Merk-
male oder zur Erhaltung der zu seiner Siche-
rung notwendigen oder sein Erscheinungsbild
mitbestimmenden Umgebung erforderlich ist,

durch Verordnung jene Verbote festzulegen, die
im Bereich dieser Umgebung zur Wahrung des
Schutzzweckes erforderlich sind.

(5) Der Eigentümer oder der sonst hierüber
Verfügungsberechtigte hat jede Gefährdung
oder Veränderung sowie die Entfernung oder
Zerstörung eines Naturdenkmals unverzüglich
nachdem er hievon Kenntnis erlangt hat, der
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.

(6) Der Eigentümer oder der sonst hierüber
Verfügungsberechtigte hat alle Maßnahmen zu
treffen, die zur Sicherung des Bestandes eines
Naturdenkmals und zur Erhaltung der für seine
Eigenschaft als Naturdenkmal bedeutsamen
Merkmale erforderlich sind. Kommt er dieser
Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach,
so hat ihm die Bezirksverwaltungsbehörde mit
Bescheid die Durchführung dieser Maßnahmen
aufzutragen.

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die
Erklärung zum Naturdenkmal mit Bescheid zu
widerrufen,

a) wenn die Voraussetzung für die Erklärung
zum Naturdenkmal nachträglich weggefallen
ist,

b) wenn das Naturdenkmal entfernt oder zer-
stört wurde oder

c) wenn öffentliche, wie etwa regionalwirt-
schaftliche oder wissenschaftliche Interessen
das öffentliche Interesse am Weiterbestand des
Naturdenkmals übersteigen.

(8) Wird die Erklärung zum Naturdenkmal
widerrufen, so ist eine allenfalls nach Abs. 4 
erlassene Verordnung aufzuheben. Die Wirk-
samkeit der Aufhebung ist mit dem Zeitpunkt
festzulegen, in dem der Widerruf der Erklärung
zum Naturdenkmal in Rechtskraft erwachsen
ist.

§ 26
Schutz von Mineralien, 

Fossilien und Naturhöhlen
(1) Mineralien und Fossilien dürfen nicht ab-

sichtlich zerstört oder beschädigt werden. 
(2) Mineralien oder Fossilien dürfen nicht

unter Verwendung von maschinellen Einrich-
tungen, Spreng- oder Treibmitteln oder son-
stigen chemischen Hilfsmitteln gesammelt
werden.

(3) Vorhaben, die den Bestand, den Inhalt
oder das charakteristische Gepräge von Natur-
höhlen beeinträchtigen können, sowie die Aus-
gestaltung einer Naturhöhle als Schauhöhle und
ihre Erschließung für die Allgemeinheit bedür-
fen einer naturschutzrechtlichen Bewilligung.

(4) Die Landesregierung hat ein Verzeichnis
über die Naturhöhlen in Tirol zu führen (Natur-
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höhlenbuch). In das Naturhöhlenbuch sind ein-
zutragen:

a) die Bezeichnung und die Lage der Natur-
höhle;

b) eine genaue Beschreibung des Inhaltes der
Naturhöhle;

c) die Bezeichnung der betreffenden Grund-
stücke und die jeweiligen Eigentümer;

d) die Geschäftszahl und das Datum von Be-
scheiden über die Erteilung einer Bewilligung
nach Abs. 3.

(5) Abschriften der jeweils in Betracht kom-
menden Teile des Naturhöhlenbuches sind den
Bezirksverwaltungsbehörden, den Gemeinden
und den Berghauptmannschaften zur Verfü-
gung zu stellen. Jedermann hat das Recht, in das
Naturhöhlenbuch und in die bei den Bezirks-
hauptmannschaften befindlichen Abschriften
während der für den Parteienverkehr bestimm-
ten Zeit Einsicht zu nehmen.

(6) Zum erwerbsmäßigen Führen von Perso-
nen in Naturhöhlen sind nur Personen berech-
tigt, denen die Landesregierung die Befugnis
als Naturhöhlenführer verliehen hat.

(7) Die Landesregierung hat einer Person auf
ihren Antrag die Befugnis als Naturhöhlenfüh-
rer zu verleihen, wenn sie eigenberechtigt, ver-
läßlich, körperlich und geistig geeignet ist und
über entsprechende Kenntnisse auf dem Gebiet
der wissenschaftlichen und der praktischen
Höhlenkunde, des Naturschutzrechtes und der
Ersten Hilfe verfügt.

(8) Als nicht verläßlich sind Personen anzu-
sehen, die wegen einer vorsätzlichen, mit mehr
als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten Hand-
lung, wegen einer strafbaren Handlung gegen
fremdes Vermögen oder gegen die Sittlichkeit
von einem Gericht verurteilt wurden, es sei
denn, daß die Verurteilung getilgt ist oder der
Beschränkung über die Erteilung von Aus-
künften aus dem Strafregister nach den til-
gungsrechtlichen Vorschriften unterliegt. Zur
Beurteilung der Verläßlichkeit ist dem Antrag
eine Strafregisterbescheinigung anzuschließen.
Die körperliche und die geistige Eignung hat
der Antragsteller durch ein ärztliches Zeugnis
nachzuweisen. Die nach Abs. 7 erforderlichen
Kenntnisse hat der Antragsteller durch das
Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der
Naturhöhlenführerprüfung nachzuweisen.

(9) Die Befugnis als Naturhöhlenführer er-
lischt:

a) mit dem Tod des Naturhöhlenführers;
b) mit der Entziehung der Befugnis;
c) mit dem Verzicht auf die Befugnis.
Die Landesregierung hat die Befugnis zu ent-

ziehen, wenn der Naturhöhlenführer die Eigen-
berechtigung, die Verläßlichkeit oder die kör-
perliche oder geistige Eignung verliert. Der
Naturhöhlenführer kann auf seine Befugnis
verzichten. Der Verzicht ist gegenüber der Lan-
desregierung schriftlich zu erklären. Er wird mit
dem Einlangen der Verzichtserklärung unwi-
derruflich und, sofern in der Verzichtserklärung
nicht ein späterer Zeitpunkt angegeben ist,
wirksam.

(10) Die Landesregierung hat ein Natur-
höhlenführerverzeichnis zu führen. In dieses
Verzeichnis sind jene Personen einzutragen, de-
nen die Befugnis als Naturhöhlenführer verlie-
hen wurde. In das Verzeichnis sind der Vor- und
Zuname, das Geburtsdatum und die Adresse des
Naturhöhlenführers sowie die Geschäftszahl
und das Datum des Verleihungsbescheides ein-
zutragen. Im Falle des Erlöschens der Befugnis
ist die Eintragung zu löschen. Die Landesregie-
rung hat auf Verlangen jedermann darüber Aus-
kunft zu geben, ob eine bestimmte Person die
Befugnis als Naturhöhlenführer besitzt.

(11) Die Landesregierung hat jeder Person,
der die Befugnis als Naturhöhlenführer verlie-
hen wurde, einen Naturhöhlenführerausweis
auszuhändigen. Die Naturhöhlenführer haben
diesen Ausweis bei der Ausübung ihrer Tätig-
keit mitzuführen. Er ist den Gästen und den 
Organen der Behörde auf Verlangen vorzu-
weisen.

(12) Die Naturhöhlenführerprüfung ist vor
einer Prüfungskommission abzulegen. Ihr ge-
hören der Vorstand der nach der Geschäftsein-
teilung des Amtes der Tiroler Landesregierung
für die Angelegenheiten des Naturschutzes zu-
ständigen Abteilung als Vorsitzender und zwei
weitere von der Landesregierung auf die Dau-
er von fünf Jahren zu bestellende Mitglieder an.
Eines der weiteren Mitglieder muß eine auf dem
Gebiet der theoretischen und praktischen Spe-
läologie fachkundige Person, das andere Mit-
glied muß ein Arzt sein. Für jedes Mitglied ist
in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu be-
stellen, das die gleichen Voraussetzungen wie
das betreffende Mitglied erfüllen muß. 

(13) Österreichischen Staatsbürgern oder
Staatsangehörigen einer anderen Vertragspartei
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum sind die in einem anderen Land
oder in einem Staat, der Vertragspartei des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist, mit Erfolg abgelegten Prüfungen und
erworbenen Berechtigungen dann anzuerken-
nen, wenn sie mit Rücksicht auf die Gleich-
artigkeit der Zielsetzung der Ausbildung der
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Naturhöhlenführerprüfung im wesentlichen
gleichwertig sind.

§ 27
Naturschutzrechtliche Bewilligungen

(1) Eine naturschutzrechtliche Bewilligung
ist, soweit in den Abs. 2 und 3 nichts anderes
bestimmt ist, zu erteilen,

a) wenn das Vorhaben, für das die Bewilli-
gung beantragt wird, die Interessen des Natur-
schutzes nach § 1 Abs. 1 nicht beeinträchtigt
oder

b) wenn andere öffentliche Interessen an der
Erteilung der Bewilligung die Interessen des
Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 überwiegen.

(2) Eine naturschutzrechtliche Bewilligung
a) für eine über die Instandhaltung oder In-

standsetzung hinausgehende Änderung einer
bestehenden Anlage im Bereich der Gletscher
und ihrer Einzugsgebiete (§ 6 lit. f), für Vorha-
ben nach den §§ 7 Abs. 1 und 2, 8, 9, 25 Abs. 3
und 26 Abs. 3,

b) für Vorhaben, für die in Verordnungen
nach den §§ 10 Abs. 1 oder 11 Abs. 1 eine Be-
willigungspflicht festgesetzt ist,

c) für Ausnahmen von den in Verordnungen
nach den §§ 13 Abs. 1, 20 Abs. 1 und 25 Abs. 4
festgesetzten Verboten

darf nur erteilt werden,
1. wenn das Vorhaben, für das die Bewilli-

gung beantragt wird, die Interessen des Natur-
schutzes nach § 1 Abs. 1 nicht beeinträchtigt
oder

2. wenn andere langfristige öffentliche Inter-
essen an der Erteilung der Bewilligung die In-
teressen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 über-
wiegen. In Naturschutzgebieten darf außerdem
ein erheblicher, unwiederbringlicher Verlust der
betreffenden Schutzgüter nicht zu erwarten sein.

(3) Eine naturschutzrechtliche Bewilligung
für Ausnahmen von den in Verordnungen nach
den §§ 22 Abs. 1 oder 23 Abs. 1 festgesetzten
Verboten darf nur erteilt werden, wenn andere
langfristige öffentliche Interessen an der Ertei-
lung der Bewilligung die Interessen des Natur-
schutzes nach § 1 Abs. 1 überwiegen. 

(4) Trotz Vorliegens der Voraussetzungen
nach Abs. 1 lit. b, Abs. 2 Z. 2 oder Abs. 3 ist die
Bewilligung zu versagen, wenn der angestreb-
te Zweck mit einem im Verhältnis zum erziel-
baren Erfolg vertretbaren Aufwand auf eine an-
dere Weise erreicht werden kann, durch die die
Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1
nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß be-
einträchtigt werden.

(5) Eine Bewilligung ist befristet, mit Aufla-

gen oder unter Bedingungen zu erteilen, soweit
dies erforderlich ist, um Beeinträchtigungen der
Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1,
in den Fällen des Abs. 2 Z. 2 und Abs. 3 insbe-
sondere unter Berücksichtigung des betreffen-
den Schutzzweckes, zu vermeiden oder auf ein
möglichst geringes Ausmaß zu beschränken.

(6) Eine Bewilligung ist zu versagen, wenn
eine Voraussetzung für ihre Erteilung nicht vor-
liegt.

(7) Eine naturschutzrechtliche Bewilligung
erlischt, wenn

a) der Inhaber der Bewilligung auf diese ver-
zichtet;

b) eine für das Vorhaben sonst noch erforder-
liche bundes- oder landesgesetzliche Bewilli-
gung rechtskräftig versagt oder unwirksam wird;

c) die Bewilligung nach § 43 Abs. 10 wider-
rufen wird;

d) das Vorhaben nicht innerhalb der im Be-
willigungsbescheid festgesetzten Frist ausge-
führt worden ist; wurde eine Frist für die Aus-
führung des Vorhabens nicht festgesetzt, so er-
lischt die Bewilligung, wenn innerhalb von
zwei Jahren nach dem Eintritt ihrer Rechtskraft
mit der Ausführung des Vorhabens nicht be-
gonnen oder das Vorhaben innerhalb von drei
Jahren nach dem Beginn seiner Ausführung
nicht vollendet worden ist. Diese Fristen sind
auf Antrag um höchstens zwei Jahre zu verlän-
gern, wenn der Inhaber der Bewilligung glaub-
haft macht, daß er an der rechtzeitigen Vollen-
dung des Vorhabens ohne sein Verschulden ver-
hindert gewesen ist, und wenn sich in der Zwi-
schenzeit die naturschutzrechtlichen Vor-
schriften nicht derart geändert haben, daß die
Bewilligung nach den neuen Vorschriften nicht
mehr erteilt werden dürfte.

(8) Ist eine Bewilligung erloschen, so hat der
ehemalige Inhaber der Bewilligung eine auf
Grund der Bewilligung errichtete, aufgestellte
oder angebrachte Anlage unverzüglich zu ent-
fernen und alle Maßnahmen zu treffen, die er-
forderlich sind, um Beeinträchtigungen der In-
teressen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 so-
weit wie möglich zu beseitigen. Kommt er die-
ser Verpflichtung nicht nach, so hat ihm die 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Bescheid die
Durchführung dieser Maßnahmen aufzutragen.

(9) Abs. 8 findet auch Anwendung, wenn der
Betrieb einer bewilligten Anlage eingestellt
wurde.

(10) Trifft eine Verpflichtung nach Abs. 8
oder 9 nicht den Grundeigentümer, so hat die-
ser die zu ihrer Erfüllung notwendigen Maß-
nahmen zu dulden.
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(11) Kann ein Auftrag nach Abs. 8 oder 9
nicht an den Eigentümer der Anlage oder an den
sonst hierüber Verfügungsberechtigten gerich-
tet werden, so ist er an den Eigentümer des
Grundstückes oder an den sonst hierüber Ver-
fügungsberechtigten zu richten.

5. A b s c h n i t t
Erlassung von Verordnungen, 

Erklärung zum Naturdenkmal, 
Entschädigung

§ 28
Erlassung von Verordnungen

(1) Der Entwurf einer Verordnung, mit der
ein Gebiet zu einem der in den §§ 10, 11, 13,
20 und 21 vorgesehenen Schutzgebiete erklärt
werden soll, ist in jeder Gemeinde, auf deren
Gebiet sich das geplante Schutzgebiet erstreckt,
zusammen mit einer planlichen Darstellung des
Schutzgebietes, aus der die Zuordnung von
Grundstücken zu diesem Gebiet mit hinrei-
chender Deutlichkeit zu ersehen ist, während
einer Frist von vier Wochen zur allgemeinen
Einsicht aufzulegen. Die Auflegung ist vorher
ortsüblich und durch Verlautbarung im Boten
für Tirol kundzumachen. Zugleich sind, soweit
es sich um die Erklärung eines Gebietes zu
einem Schutzgebiet nach den §§ 13, 20 oder 21
handelt, die Eigentümer der betroffenen Grund-
stücke von der Auflegung schriftlich zu ver-
ständigen. Jedermann hat das Recht, innerhalb
der Auflegungsfrist zum Entwurf schriftlich
Stellung zu nehmen. Auf diese Möglichkeit so-
wie auf die aus Abs. 3 sich ergebenden Be-
schränkungen ist in der Kundmachung aus-
drücklich hinzuweisen. Die Gemeinden haben
die für die Auflegung von Verordnungsentwür-
fen erforderlichen Amtsräume zur Verfügung
zu stellen, die ortsübliche Kundmachung der
Auflegung durchzuführen, die schriftlichen
Stellungnahmen entgegenzunehmen und sie
nach dem Ablauf der Auflegungsfrist unver-
züglich an die zur Erlassung der Verordnung zu-
ständige Behörde weiterzuleiten.

(2) Die Landesregierung hat vor der Erlas-
sung einer Verordnung nach den §§ 10, 11, 20
und 21 die Gemeinde, die Bezirkskommission
und den Regionalbeirat nach den §§ 22 und 24
des Tiroler Raumordnungsgesetzes 1997, auf
deren Gebiet sich das geplante Schutzgebiet er-
strecken soll, den Tiroler Gemeindeverband,
die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Ti-
rol, die Wirtschaftskammer Tirol, die Landes-
landwirtschaftskammer, den Naturschutzbeirat
(§ 33), den Landesumweltanwalt (§ 34), das Mi-
litärkommando für Tirol, den Österreichischen

Alpenverein, Landesverband Tirol, und den
Touristenverein Naturfreunde Österreich, Lan-
desgruppe Tirol, zu hören. Die Bezirksverwal-
tungsbehörde hat vor der Erlassung einer
Verordnung nach § 13 die Gemeinde, die Be-
zirkskommission und den Regionalbeirat, auf
deren Gebiet sich der geplante geschützte Land-
schaftsteil erstrecken soll, den Tiroler Gemein-
deverband, die Kammer für Arbeiter und An-
gestellte für Tirol, die Wirtschaftskammer Ti-
rol, die Bezirkslandwirtschaftskammer, den
Naturschutzbeirat und den Landesumweltan-
walt zu hören. Für die Abgabe der Äußerungen
ist eine angemessene, drei Monate nicht über-
steigende Frist festzusetzen.

(3) Vom Beginn der Auflegungsfrist an bis
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verord-
nung dürfen die Eigentümer der betroffenen
Grundstücke und die sonst hierüber Verfü-
gungsberechtigten keine Maßnahmen durch-
führen, durch die der Zweck der Erklärung des
Gebietes zum Schutzgebiet vereitelt oder beein-
trächtigt werden könnte. Nicht unter dieses Ver-
bot fallen Maßnahmen im Rahmen der bisher
üblichen land- und forstwirtschaftlichen Nut-
zung. Das Verbot tritt außer Kraft, wenn die Ver-
ordnung nicht innerhalb eines Jahres nach dem
Beginn der Auflegungsfrist erlassen wurde.

(4) Es finden sinngemäß Anwendung:
a) die Abs. 1 bis 3 auf Verordnungen, mit de-

nen der räumliche Geltungsbereich von Ver-
ordnungen nach Abs. 1 oder die in solchen Ver-
ordnungen festgesetzten Verbote oder Bewilli-
gungspflichten erweitert werden;

b) die Abs. 1 und 2 auf Verordnungen, mit
denen der räumliche Geltungsbereich von Ver-
ordnungen nach Abs. 1 eingeschränkt wird;

c) der Abs. 2 auf Verordnungen, mit denen
die in Verordnungen nach Abs. 1 festgesetzten
Verbote oder Bewilligungspflichten einge-
schränkt oder Verordnungen nach Abs. 1 auf-
gehoben werden.

(5) Vor der Erlassung, Änderung oder Auf-
hebung einer Verordnung nach den §§ 22 Abs. 1
und 23 Abs. 1 hat die Landesregierung den Na-
turschutzbeirat und die Landeslandwirtschafts-
kammer zu hören. Für die Abgabe der Äuße-
rung ist eine angemessene, drei Monate nicht
übersteigende Frist einzuräumen.

§ 29
Erklärung zum Naturdenkmal

(1) Soll ein auf einem land- oder forstwirt-
schaftlich genutzten Grundstück befindliches
Naturgebilde zum Naturdenkmal erklärt wer-
den, so ist vor der Erlassung eines Bescheides
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nach § 25 Abs. 1 sowie vor der Erlassung einer
Verordnung nach § 25 Abs. 4 die Bezirks-
landwirtschaftskammer zu hören. Für die Ab-
gabe der Äußerung ist eine angemessene, vier
Wochen nicht übersteigende Frist einzuräumen.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den
Eigentümer eines Naturgebildes, das zum Na-
turdenkmal erklärt werden soll, oder den sonst
hierüber Verfügungberechtigten sowie die Ge-
meinde, in deren Gebiet sich das Naturgebilde
befindet, von der Einleitung des Verfahrens
schriftlich zu verständigen und ihnen, falls die
Erlassung einer Verordnung nach § 25 Abs. 4
beabsichtigt ist, zugleich den betreffenden Ver-
ordnungsentwurf zur Kenntnis zu bringen.

(3) Von der Zustellung dieser Verständigung
an bis zum Eintritt der Rechtskraft des Be-
scheides hat der Eigentümer des Naturgebildes
oder der sonst hierüber Verfügungsberechtigte

a) jede Maßnahme zu unterlassen, durch die
der Zweck der Erklärung zum Naturdenkmal
sowie der Erlassung einer Verordnung nach § 25
Abs. 4 vereitelt oder beeinträchtigt werden
könnte;

b) alle Maßnahmen zu treffen, die zur Siche-
rung des Bestandes des Naturgebildes und zur
Erhaltung der für seine beabsichtigte Erklärung
zum Naturdenkmal maßgebenden Eigenschaf-
ten erforderlich sind. Kommt er dieser Ver-
pflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, so
hat ihm die Bezirksverwaltungsbehörde mit
Bescheid die Durchführung dieser Maßnahmen
aufzutragen.

(4) Die Verpflichtungen nach Abs. 3 erlö-
schen, wenn der Bescheid über die Erklärung
zum Naturdenkmal nicht innerhalb von drei
Monaten nach der Zustellung der Verständi-
gung erlassen wurde.

(5) Die Erklärung zum Naturdenkmal sowie
der Widerruf dieser Erklärung ist unverzüglich
nach dem Eintritt der Rechtskraft des betref-
fenden Bescheides mit dem Hinweis auf die
Eintragung im Naturdenkmalbuch (§ 31 Abs. 7)
an der Amtstafel der Gemeinde, in deren Ge-
biet sich das Naturdenkmal befindet, durch öf-
fentlichen Anschlag während zweier Wochen
und durch Verlautbarung im Boten für Tirol
kundzumachen.

§ 30
Naturinventar, 

Naturpflegepläne
(1) Die Landesregierung hat für Natur-

schutzgebiete und Sonderschutzgebiete jeden-
falls, für Schutzgebiete nach den §§ 10, 11,
und 13 nur nach Maßgabe der jeweils im Lan-
desvoranschlag hiefür vorgesehenen Mittel, zur

Sicherung des jeweiligen Schutzzweckes ein
Naturinventar zu erstellen.

(2) Das Naturinventar hat die für den Schutz-
zweck des betreffenden Schutzgebietes bedeut-
samen Gegebenheiten zu enthalten. Im Naturin-
ventar sind alle naturschutzfachlich bedeutsa-
men Umstände, insbesondere auch naturschutz-
rechtlich bewilligte Vorhaben mit Zahl und Da-
tum des Bewilligungsbescheides, fortlaufend
einzutragen. Jedermann hat das Recht, in das
Naturinventar während der für den Parteienver-
kehr bestimmten Zeit Einsicht zu nehmen.

(3) Die Landesregierung kann für Schutzge-
biete nach den §§ 10, 11, 13, 20 und 21 Raum-
ordnungsprogramme erlassen, in denen insbe-
sondere unter Bedachtnahme auf die vorhan-
denen Naturinventare jene Maßnahmen festzu-
legen sind, die zur Erhaltung und zur Pflege der
Natur im Sinne der Ziele nach § 1 Abs. 1 er-
forderlich sind (Naturpflegepläne).

§ 31
Kennzeichnung von Schutzgebieten 

und Naturdenkmälern
(1) Schutzgebiete nach den §§ 10, 11, 13, 20

und 21 sind unter Berücksichtigung einer all-
fälligen Erklärung zum Naturpark von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit geeigneten Ta-
feln ausreichend zu kennzeichnen.

(2) Die Tafeln im Sinne des Abs. 1 sind von
der Bezirksverwaltungsbehörde nach der Auf-
hebung der Verordnung, mit der das betreffende
Gebiet zum Schutzgebiet erklärt wurde, unver-
züglich zu entfernen.

(3) Naturdenkmäler sind von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit geeigneten Tafeln aus-
reichend zu kennzeichnen. Außerdem sind auf
geeigneten Tafeln die durch eine Verordnung
nach § 25 Abs. 4 festgelegten Verbote gut les-
bar anzugeben. Der Zeitpunkt der Anbringung
der Tafeln ist in einem Aktenvermerk festzu-
halten. Mit diesem Zeitpunkt treten die Rechts-
wirkungen der Erklärung zum Naturdenkmal
gegenüber dritten Personen sowie Verordnun-
gen nach § 25 Abs. 4 in Kraft.

(4) Die Tafeln im Sinne des Abs. 3 sind von
der Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich
zu entfernen, sobald der Widerruf einer Er-
klärung zum Naturdenkmal in Rechtskraft er-
wachsen ist.

(5) Die Tafeln im Sinne der Abs. 1 und 3 sind
vom Land bereitzustellen. Ihre Beschädigung,
Zerstörung oder unbefugte Entfernung sind
verboten.

(6) Die Eigentümer der in Betracht kom-
menden Grundstücke und die sonst hierüber
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Verfügungsberechtigten haben die Maßnah-
men, die zur Anbringung, Instandhaltung, In-
standsetzung und Entfernung der Tafeln im
Sinne der Abs. 1 und 3 erforderlich sind, un-
entgeltlich zu dulden.

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat ein
Verzeichnis der im Bezirk gelegenen Natur-
denkmäler zu führen (Naturdenkmalbuch).
Jedermann hat das Recht, bei der Bezirksver-
waltungsbehörde während der für den Partei-
enverkehr bestimmten Zeit in das Naturdenk-
malbuch Einsicht zu nehmen. In das Natur-
denkmalbuch sind einzutragen:

a) eine genaue Beschreibung des Natur-
denkmals unter Angabe des Bescheides über die
Erklärung zum Naturdenkmal und einer allen-
falls erlassenen Verordnung nach § 25 Abs. 4
sowie die Bezeichnung des jeweiligen Ei-
gentümers;

b) jede erhebliche Änderung des Naturdenk-
mals;

c) der Widerruf der Erklärung zum Natur-
denkmal unter Angabe des betreffenden Be-
scheides sowie unter Angabe der Verordnung,
mit der eine allenfalls nach § 25 Abs. 4 erlas-
sene Verordnung aufgehoben wurde.

(8) Die Landesregierung hat nach dem In-
krafttreten einer Verordnung über die Erklärung
eines Gebietes zum Naturschutzgebiet oder
Sonderschutzgebiet, die Bezirksverwaltungs-
behörde hat nach dem Inkrafttreten einer Ver-
ordnung über die Erklärung eines Gebietes zum
geschützten Landschaftsteil eine Ausfertigung
dieser Verordnung, die Bezirksverwaltungsbe-
hörde hat überdies nach dem Eintritt der Rechts-
kraft des Bescheides, mit dem ein Naturgebilde
zum Naturdenkmal erklärt wird, eine Ausferti-
gung dieses Bescheides unverzüglich dem zu-
ständigen Grundbuchsgericht zu übersenden.
Das Grundbuchsgericht hat hierauf von Amts
wegen die Zugehörigkeit des betreffenden
Grundstückes zu einem Schutzgebiet bzw. die
Erklärung zum Naturdenkmal ersichtlich zu
machen.

(9) Die Landesregierung bzw. die Bezirks-
verwaltungsbehörde hat von der Aufhebung
einer der im Abs. 8 genannten Verordnungen,
die Bezirksverwaltungsbehörde hat überdies
vom Widerruf einer Erklärung zum Naturdenk-
mal das zuständige Grundbuchsgericht unver-
züglich zu verständigen. Das Grundbuchsge-
richt hat auf Grund einer solchen Verständigung
die Ersichtlichmachung nach Abs. 8 von Amts
wegen zu löschen.

(10) Das Grundbuchsgericht hat von jedem
Wechsel des Eigentums an einem Naturdenk-

mal die Bezirksverwaltungsbehörde unverzüg-
lich zu verständigen.

§ 32
Entschädigung

(1) Hat
a) eine Verordnung, mit der ein Gebiet zu

einem Schutzgebiet nach den §§ 10, 11, 13, 20
oder 21 erklärt wurde,

b) eine Verordnung nach § 25 Abs. 4 oder
c) ein Bescheid nach § 17 Abs. 2 oder 3 oder

nach § 25 Abs. 1
eine erhebliche Ertragsminderung oder eine

erhebliche Erschwerung der Bewirtschaftung
eines Grundstückes zur Folge, so hat der Eigen-
tümer gegenüber dem Land Anspruch auf eine
angemessene Entschädigung (§ 365 ABGB),
soweit diese Nachteile nicht durch wirtschaft-
liche Vorteile ausgeglichen werden, die sich aus
der betreffenden Verordnung oder dem betref-
fenden Bescheid ergeben.

(2) Der Eigentümer eines Grundstückes hat
gegenüber dem Land Anspruch auf eine ange-
messene Entschädigung für die die Kosten der
ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung über-
steigenden Kosten, die aus der Erfüllung der 
im § 25 Abs. 6 und im § 29 Abs. 3 lit. b fest-
gesetzten Verpflichtungen erwachsen, soweit
diese Kosten nicht durch wirtschaftliche Vor-
teile ausgeglichen werden, die sich aus der Er-
klärung zum Naturdenkmal ergeben.

(3) Der Eigentümer eines Grundstückes, das
in ein Schutzgebiet nach den §§ 10, 11, 13, 20
oder 21 oder in ein gemäß § 25 Abs. 4 festge-
legtes Gebiet einbezogen wurde, hat, wenn er
im Vertrauen auf die nach raumordnungs- und
baurechtlichen Vorschriften zulässige Bebau-
ung dieses Grundstückes bis zu dem im § 28
Abs. 3 (Beginn der Auflegungsfrist) bzw. im
§ 29 Abs. 3 (Zustellung der Verständigung) be-
zeichneten Zeitpunkt nachweisbar Kosten für
die Baureifmachung seines Grundstückes auf-
gewendet hat, gegenüber dem Land Anspruch
auf eine angemessene Entschädigung, wenn auf
Grund einer Verordnung nach den §§ 10, 11, 13,
20, 21 oder 25 Abs. 4 die Bewilligung für ein
Bauvorhaben versagt wird.

(4) Der Anspruch auf Entschädigung ist, so-
weit eine gütliche Einigung über die Höhe der
Entschädigung nicht zustande kommt, bei son-
stigem Verlust innerhalb von zwei Jahren bei
der Landesregierung geltend zu machen. Diese
Frist beginnt

a) in den Fällen des Abs. 1 lit. a und b mit
dem Inkrafttreten der Verordnung, die den
Nachteil zur Folge hat, für den eine Entschä-
digung gebührt;
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b) in den Fällen des Abs. 1 lit. c mit dem Ein-
tritt der Rechtskraft des Bescheides;

c) in den Fällen des Abs. 2 mit dem Eintritt
der Rechtskraft des Bescheides über die Er-
klärung zum Naturdenkmal bzw. mit der Zu-
stellung der Verständigung nach § 29 Abs. 2;

d) in den Fällen des Abs. 3 mit dem Eintritt
der Rechtskraft des Bescheides, mit dem die
Bewilligung für ein Bauvorhaben versagt wird.

(5) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten.
Der Wert der besonderen Vorliebe hat außer Be-
tracht zu bleiben. Die Landesregierung hat die
Entschädigung nach Anhören mindestens eines
beeideten Sachverständigen mit Bescheid fest-
zusetzen. Auf das Verfahren finden, soweit in
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, die
Vorschriften des 12. Abschnittes des Tiroler
Straßengesetzes, LGBl. Nr. 13/1989, sinnge-
mäß Anwendung.

(6) Der Entschädigungswerber kann binnen
zwei Monaten nach Zustellung des Bescheides
bei dem Bezirksgericht, in dessen Sprengel das
betroffene Grundstück gelegen ist, die Neu-
festsetzung der Entschädigung beantragen. Mit
dem Einlangen des Antrages tritt der Bescheid
der Landesregierung außer Kraft. Der Antrag
kann nur mit Zustimmung des Landes zurück-
gezogen werden. Auf das Verfahren vor dem
Bezirksgericht findet das Eisenbahnenteig-
nungsgesetz, BGBl. Nr. 71/1954, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. Nr. 297/1995,
sinngemäß Anwendung.

(7) Verliert ein Grundstück durch eine der im
Abs. 1 erwähnten Maßnahmen für den Eigen-
tümer auf Dauer seine wirtschaftliche Nutz-
barkeit, so ist es auf Verlangen des Eigentümers
durch das Land einzulösen. Die Entschädigung
ist, soweit eine gütliche Einigung hierüber oder
über die Bereitstellung eines Ersatzgrund-
stückes durch das Land nicht erzielt werden
kann, von der Landesregierung mit Bescheid
festzusetzen. Für die Festsetzung der Entschä-
digung gelten die Abs. 5 und 6 sinngemäß.

6. A b s c h n i t t
Organisatorische Bestimmungen

§ 33
Naturschutzbeirat

(1) Zur fachlichen Beratung der Landesre-
gierung in den Angelegenheiten des Natur-
schutzes wird beim Amt der Tiroler Landes-
regierung der Naturschutzbeirat eingerichtet.
Er besteht aus 14 Mitgliedern.

(2) Dem Naturschutzbeirat gehören an:
a) je eine Person, die über besondere Sach-

kenntnisse auf dem Gebiet der Botanik, Zoo-

logie, Erdwissenschaft (Geographie, Klima-
tologie, Meteorologie), Landschaftsökologie,
Land- und Forstwirtschaft, Bodenkunde und
Freizeitwissenschaft verfügt;

b) ein Vertreter der Wirtschaftskammer Tirol;
c) ein Vertreter der Kammer für Arbeiter und

Angestellte für Tirol;
d) ein Vertreter der Landeslandwirtschafts-

kammer für Tirol;
e) ein Vertreter des Tiroler Gemeindever-

bandes;
f) ein Vertreter der Landeshauptstadt Inns-

bruck;
g) ein Vertreter des Österreichischen Alpen-

vereins, Landesverband Tirol;
h) ein Vertreter des Touristenvereins Natur-

freunde Österreich, Landesgruppe Tirol.
(3) Die Mitglieder des Naturschutzbeirates

und je ein Ersatzmitglied werden von der Lan-
desregierung auf die Dauer von jeweils fünf
Jahren bestellt.

(4) Die Mitglieder nach Abs. 2 lit. b bis h und
je ein Ersatzmitglied sind nach Anhören der
genannten Vertretungen bzw. der Landeshaupt-
stadt Innsbruck zu bestellen. Die Ersatzmit-
glieder nach Abs. 2 lit. a müssen die gleichen
Voraussetzungen erfüllen wie die Mitglieder.
Jedes Mitglied wird während der Dauer seiner
Verhinderung durch das betreffende Ersatzmit-
glied vertreten. Die Mitglieder haben auch nach
dem Ablauf der Amtsdauer die Geschäfte bis
zur Bestellung der neuen Mitglieder weiterzu-
führen. Die neuen Mitglieder und die Ersatz-
mitglieder sind so rechtzeitig zu bestellen, daß
sie am Tag nach dem Ablauf der Amtsdauer der
früheren Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder ihre
Tätigkeit aufnehmen können.

(5) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder
des Naturschutzbeirates haben vor dem Antritt
ihres Amtes in die Hand des Landeshaupt-
mannes die gewissenhafte Erfüllung ihrer Auf-
gaben zu geloben.

(6) Der Naturschutzbeirat hat aus seiner
Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellver-
treter des Vorsitzenden zu wählen.

(7) Die Einberufung des Naturschutzbeirates
obliegt dem Vorsitzenden. Der Naturschutzbei-
rat ist nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal
jährlich, und überdies binnen zwei Wochen
dann einzuberufen, wenn es die Landesregie-
rung verlangt oder wenn es mindestens sieben
Mitglieder schriftlich unter Bekanntgabe der
Tagesordnung beantragen.

(8) Der Naturschutzbeirat ist beschlußfähig,
wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingela-
den wurden und der Vorsitzende oder sein Stell-
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vertreter sowie mindestens sieben weitere Mit-
glieder anwesend sind. Er faßt seine Beschlüsse
mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesen-
den Mitglieder. Stimmenthaltung gilt als Ableh-
nung. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Vorsitzenden den Ausschlag.

(9) Die Mitglieder des Naturschutzbeirates
haben gegenüber dem Land Anspruch auf Er-
satz der notwendigen Barauslagen und Reise-
kosten nach den für Landesbedienstete gelten-
den Vorschriften. Sie haben ferner Anspruch auf
Ersatz des entgangenen Verdienstes sowie auf
eine angemessene Vergütung für ihre Mühewal-
tung. Die Höhe dieser Vergütung ist von der
Landesregierung durch Verordnung entspre-
chend dem Zeitaufwand festzusetzen.

(10) Auf die Ersatzmitglieder des Natur-
schutzbeirates findet Abs. 9 nur Anwendung,
wenn sie in Vertretung von Mitgliedern tätig
werden.

(11) Die Landesregierung hat für den Natur-
schutzbeirat durch Verordnung eine Geschäfts-
ordnung zu erlassen, die jedenfalls Bestim-
mungen über die Einberufung zu den Sitzun-
gen, deren Durchführung, die Aufnahme von
Niederschriften über den Gang und das Ergeb-
nis der Beratungen sowie Bestimmungen über
die fallweise Beiziehung von Sachverständigen
zu enthalten hat.

(12) Die Kanzleiarbeiten des Naturschutz-
beirates sind vom Amt der Tiroler Landesre-
gierung zu besorgen.

(13) Die Mitgliedschaft (Ersatzmitglied-
schaft) zum Naturschutzbeirat erlischt durch

a) den Tod,
b) das dreimalige, aufeinanderfolgende und

unentschuldigte Fernbleiben von den Sitzungen
oder

c) den Verzicht auf die Mitgliedschaft (Er-
satzmitgliedschaft).

Der Verzicht ist gegenüber der Landesregie-
rung schriftlich zu erklären. Er wird mit dem
Einlangen der Verzichtserklärung unwiderruf-
lich und, sofern in der Verzichtserklärung nicht
ein späterer Zeitpunkt angegeben ist, wirksam.
Erlischt die Mitgliedschaft (Ersatzmitglied-
schaft) zum Naturschutzbeirat, so ist für den
Rest der Amtsdauer ein neues Mitglied (Er-
satzmitglied) zu bestellen.

§ 34
Landesumweltanwalt

(1) Die Landesregierung hat nach Anhören
des Naturschutzbeirates eine Person für die
Amtsdauer des Naturschutzbeirates mit Be-

scheid zum Landesumweltanwalt zu bestellen.
Zum Landesumweltanwalt darf nur eine Person
bestellt werden, die über die hiefür erforderli-
che persönliche Eignung und über besondere
Kenntnisse auf dem Gebiet der Naturkunde und
des Naturschutzes verfügt. Für den Landesum-
weltanwalt ist in gleicher Weise ein Stellver-
treter zu bestellen, der die gleichen Vorausset-
zungen erfüllen muß wie der Landesumwelt-
anwalt. Der Landesumweltanwalt hat auch
nach dem Ablauf seiner Amtsdauer die Ge-
schäfte bis zur Bestellung des neuen Landesum-
weltanwaltes weiterzuführen. Die Landesre-
gierung hat den neuen Landesumweltanwalt so
rechtzeitig zu bestellen, daß er am Tag nach dem
Ablauf der Amtsdauer des früheren Landesum-
weltanwaltes seine Tätigkeit aufnehmen kann.
Der Landesumweltanwalt und sein Stellvertre-
ter haben vor dem Antritt ihres Amtes in die
Hand des Landeshauptmannes die gewissen-
hafte Erfüllung ihrer Aufgaben zu geloben.

(2) Der Landesumweltanwalt hat seinen Sitz
in Innsbruck. Die Landesregierung hat die für
die Besorgung der Aufgaben des Landesum-
weltanwaltes erforderlichen Sach- und Geld-
mittel sowie die aus dem Stellenplan sich erge-
bende Anzahl von Landesbediensteten zur Ver-
fügung zu stellen.

(3) Die Bestellung zum Landesumweltan-
walt bzw. zum Stellvertreter erlischt mit dem
Tod, dem Ablauf der Amtsdauer, dem Verzicht
oder dem Widerruf der Bestellung.

(4) Die Landesregierung hat die Bestellung
zum Landesumweltanwalt bzw. zum Stellver-
treter zu widerrufen, wenn er

a) wegen einer Übertretung naturschutz-
rechtlicher Vorschriften rechtskräftig bestraft
worden ist oder

b) wegen einer strafgerichtlichen Verurtei-
lung vom Amt eines Geschworenen oder Schöf-
fen ausgeschlossen ist.

(5) Der Landesumweltanwalt und sein Stell-
vertreter können auf ihr Amt verzichten. Der
Verzicht ist gegenüber der Landesregierung
schriftlich zu erklären. Er wird mit dem Ein-
langen der Verzichtserklärung unwiderruflich
und, sofern in der Verzichtserklärung nicht ein
späterer Zeitpunkt angegeben ist, wirksam.

(6) Erlischt die Bestellung zum Landesum-
weltanwalt bzw. zum Stellvertreter, so ist für
den Rest der Amtsdauer ein neuer Landesum-
weltanwalt bzw. Stellvertreter zu bestellen.

(7) Dem Landesumweltanwalt obliegt die
Wahrnehmung der Interessen des Naturschut-
zes nach § 1 Abs. 1. Er hat weiters jedermann
auf Verlangen in den Angelegenheiten des
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Naturschutzes zu informieren, zu beraten und
zu unterstützen. 

(8) Dem Landesumweltanwalt kommt in al-
len naturschutzrechtlichen Verfahren, mit Aus-
nahme von Verwaltungsstrafverfahren, Partei-
stellung im Sinne des § 8 AVG zu. Er hat bei
der Ausübung seiner Parteienrechte auf andere
öffentliche Interessen, auch auf wirtschaftliche
Interessen, Bedacht zu nehmen. Der Landes-
umweltanwalt ist berechtigt, sich in den von der
Bezirksverwaltungsbehörde durchzuführen-
den naturschutzbehördlichen Verfahren durch
den Naturschutzbeauftragten (§ 35) vertreten
zu lassen.

(9) Der Landesumweltanwalt ist der Vorge-
setzte der bei ihm verwendeten Bediensteten
und berechtigt, diesen sowie den Naturschutz-
beauftragten Weisungen zu erteilten.

(10) Der Landesumweltanwalt hat der Lan-
desregierung jährlich einen Tätigkeitsbericht
vorzulegen. Die Landesregierung hat eine ent-
sprechende Zahl von Ausfertigungen des Tätig-
keitsberichtes unverzüglich dem Landtag wei-
terzuleiten.

§ 35
Naturschutzbeauftragte

(1) Die Landesregierung hat nach Anhören
des Landesumweltanwaltes für jeden politi-
schen Bezirk eine Person, die über die hiefür
erforderliche persönliche Eignung und über be-
sondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Natur-
kunde und des Naturschutzes verfügt, jeweils
für die Amtsdauer des Landesumweltanwaltes
mit Bescheid zum Naturschutzbeauftragten zu
bestellen. Für jeden Naturschutzbeauftragten
ist in gleicher Weise ein Stellvertreter zu be-
stellen, der die gleichen Voraussetzungen er-
füllen muß wie der Naturschutzbeauftragte. Der
Naturschutzbeauftragte hat auch nach dem Ab-
lauf seiner Amtsdauer seine Geschäfte bis zur
Bestellung des neuen Naturschutzbeauftragten
weiterzuführen. Die Landesregierung hat den
neuen Naturschutzbeauftragten so rechtzeitig
zu bestellen, daß er am Tag nach dem Ablauf
der Amtsdauer des früheren Naturschutzbe-
auftragten seine Tätigkeit aufnehmen kann. Der
Naturschutzbeauftragte und sein Stellvertreter
haben vor dem Antritt ihres Amtes in die Hand
des Landeshauptmannes die gewissenhafte Er-
füllung ihrer Aufgaben zu geloben.

(2) Wenn es der Umfang der Aufgaben erfor-
dert, sind für einen politischen Bezirk mehrere
Naturschutzbeauftragte bzw. Stellvertreter zu
bestellen. In einem solchen Fall ist jeweils im
Bestellungsbescheid der örtliche Wirkungsbe-
reich des Naturschutzbeauftragten festzulegen.

(3) Dem Naturschutzbeauftragten obliegt in
seinem Wirkungsbereich die Wahrnehmung der
Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1.
Er hat weiters jedermann auf Verlangen in den
Angelegenheiten des Naturschutzes zu infor-
mieren, zu beraten und zu unterstützen.

(4) Der Naturschutzbeauftragte hat nach
Maßgabe seiner Vertretungsbefugnis (§ 34
Abs. 8) in den von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde durchzuführenden naturschutzrechtli-
chen Verfahren, mit Ausnahme von Verwal-
tungsstrafverfahren, die Parteistellung des Lan-
desumweltanwaltes wahrzunehmen.

(5) Die Bestellung zum Naturschutzbeauf-
tragten bzw. zum Stellvertreter erlischt mit dem
Tod, dem Ablauf der Amtsdauer, dem Verzicht
oder dem Widerruf der Bestellung.

(6) Die Landesregierung hat die Bestellung
zum Naturschutzbeauftragten bzw. zum Stell-
vertreter zu widerrufen, wenn er

a) wegen einer Übertretung naturschutz-
rechtlicher Vorschriften rechtskräftig bestraft
worden ist oder

b) wegen einer strafgerichtlichen Verurtei-
lung vom Amt eines Geschworenen oder Schöf-
fen ausgeschlossen ist.

(7) Der Naturschutzbeauftragte und sein
Stellvertreter können auf ihr Amt verzichten.
Der Verzicht ist gegenüber der Landesregierung
schriftlich zu erklären. Er wird mit dem Ein-
langen der Verzichtserklärung unwiderruflich
und, sofern in der Verzichtserklärung nicht ein
späterer Zeitpunkt angegeben ist, wirksam.

(8) Erlischt die Bestellung zum Natur-
schutzbeauftragten oder zum Stellvertreter, so
ist für den Rest der Amtsdauer ein neuer Natur-
schutzbeauftragter bzw. Stellvertreter zu be-
stellen.

(9) Für den Anspruch des Naturschutzbeauf-
tragten und seines Stellvertreters auf Ersatz der
notwendigen Barauslagen, der Reisekosten und
des entgangenen Verdienstes sowie für den An-
spruch auf Vergütung für seine Mühewaltung
gilt § 33 Abs. 9 und 10 sinngemäß.

(10) Die Kanzleiarbeiten des Naturschutz-
beauftragten sind von der Bezirksverwaltungs-
behörde zu besorgen.

§ 36
Betreten von Grundstücken, 

Auskunftspflicht
(1) Den behördlichen Organen ist zum

Zwecke amtlicher Erhebungen in Vollziehung
dieses Gesetzes, der Verordnungen auf Grund
dieses Gesetzes oder der in der Anlage zu § 46
Abs. 1 genannten Gesetze ungehinderter Zutritt
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zu den in Betracht kommenden Grundstücken
zu gewähren und auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen. Den Mitgliedern des Naturschutzbei-
rates, dem Landesumweltanwalt und den Natur-
schutzbeauftragten stehen diese Rechte mit der
Maßgabe zu, daß sie ihr Erscheinen rechtzeitig
anzumelden haben. Eine Auskunft darf nur ver-
weigert werden, wenn es sich um eine eigene
Sache der Auskunftsperson handelt oder wenn
die Auskunftsperson von der Ablegung eines
Zeugnisses nach § 38 VStG befreit wäre. Zur
Erwirkung des Zutrittes ist die Ausübung unmit-
telbarer behördlicher Befehls- und Zwangs-
gewalt zulässig.

(2) Die im Abs. 1 genannten Organe haben
bei der Durchführung amtlicher Erhebungen ei-
nen Dienstausweis mit sich zu führen und die-
sen auf Verlangen dem Eigentümer des Grund-
stückes oder dem sonst hierüber Verfügungs-
berechtigten vorzuweisen.

(3) Die im Abs. 1 genannten behördlichen
Organe sind von der Dienstbehörde, die Mit-
glieder des Naturschutzbeirates, der Landes-
umweltanwalt und die Naturschutzbeauftrag-
ten sind von der Landesregierung mit einem
Dienstausweis auszustatten, der mit einem
Lichtbild versehen ist und aus dem ihre Befug-
nisse hervorgehen.

§ 37
Anzeigepflicht

(1) Die Forstschutz-, Forstaufsichts-, Jagd-
schutz-, Fischereiaufsichts- und Gewässerauf-
sichtsorgane haben Übertretungen dieses Ge-
setzes, der Verordnungen auf Grund dieses 
Gesetzes und der in der Anlage zu § 46 Abs. 1
genannten Gesetze, die sie in Ausübung ihres
Dienstes wahrnehmen, unverzüglich der zu-
ständigen Bezirksverwaltungsbehörde anzu-
zeigen.

(2) Diese Organe haben gegenüber Personen,
die sie bei Übertretungen der im Abs. 1 ge-
nannten Vorschriften in Ausübung ihres Dien-
stes auf frischer Tat betreten, die Rechte und
Pflichten nach § 5 Abs. 1 bis 3 des Tiroler Berg-
wachtgesetzes 1977, LGBl. Nr. 6/1978.

§ 38
Mitwirkung der Bundesgendarmerie 

und der Bundespolizeidirektion Innsbruck
Die Organe der Bundesgendarmerie und die

Bundespolizeidirektion Innsbruck haben in den
Fällen der §§ 16 Abs. 2 und 36 Abs. 1 vierter
Satz als Hilfsorgane der zuständigen Behörde
mitzuwirken.

§ 39
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde
Die Abgabe von Äußerungen nach § 28

Abs. 2 und § 33 Abs. 4 sowie das den Gemein-
den nach § 41 Abs. 4 zukommende Recht sind
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsberei-
ches der Gemeinde.

7. A b s c h n i t t
Behörden, Verfahren, Straf-, 

Schluß- und Übergangsbestimmungen
§ 40

Behörden
(1) Für die Vollziehung dieses Gesetzes sind

in erster Instanz die Bezirksverwaltungsbehör-
den zuständig, soweit im Abs. 2 nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Bedarf ein Vorhaben neben der natur-
schutzrechtlichen Bewilligung auch einer Be-
willigung nach 

a) einer bundesrechtlichen Vorschrift, für de-
ren Erteilung die Bundesregierung, ein Bun-
desminister oder der Landeshauptmann zustän-
dig ist, oder 

b) einer anderen landesrechtlichen Vor-
schrift, für deren Erteilung die Landesregierung
zuständig ist,

so kommt die Zuständigkeit zur Entscheidung
über ein Ansuchen um die Erteilung der natur-
schutzrechtlichen Bewilligung der Landesre-
gierung zu. Die Landesregierung kann jedoch
die Bezirksverwaltungsbehörde zur Durch-
führung des Verfahrens und zur Erlassung des
Bescheides in ihrem Namen ermächtigen, sofern
dies im Interesse der Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit, Zweckmäßigkeit, Raschheit oder Ein-
fachheit gelegen ist.

§ 41
Verfahren

(1) Ein Ansuchen um die Erteilung einer na-
turschutzrechtlichen Bewilligung ist schriftlich
einzubringen.

(2) Im Antrag sind die Art, die Lage und der
Umfang des Vorhabens anzugeben. Dem An-
trag sind der Nachweis des Eigentums am
Grundstück, auf dem das Vorhaben ausgeführt
werden soll, oder, wenn der Antragsteller nicht
Grundeigentümer ist, die Zustimmungserklä-
rung des Grundeigentümers anzuschließen, es
sei denn, daß auf Grund bundes- oder landes-
rechtlicher Vorschriften für das Vorhaben eine
Enteignung oder die Einräumung von Zwangs-
rechten möglich ist. Dem Antrag sind ferner alle
Unterlagen anzuschließen,

a) die für die Beurteilung der Zulässigkeit 
des Vorhabens nach diesem Gesetz, nach Ver-
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ordnungen auf Grund dieses Gesetzes und nach
den in der Anlage zu § 46 Abs. 1 genannten
Gesetzen, insbesondere hinsichtlich einer mög-
lichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes,
des Erholungswertes der Landschaft und des
Naturhaushaltes erforderlich sind, wie Pläne,
Skizzen, Beschreibungen und dergleichen, und

b) aus denen erkennbar ist, wie Beeinträch-
tigungen der Interessen des Naturschutzes nach
§ 1 Abs. 1 vermieden oder verringert werden
können, wie landschaftspflegerische Begleit-
pläne, Bepflanzungspläne, Naturerhaltungs-
pläne und dergleichen.

(3) Beeinträchtigt ein Vorhaben die Interes-
sen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1, so hat
der Antragsteller das Vorliegen jener öffent-
lichen Interessen (§ 27 Abs. 1 lit. b) oder lang-
fristigen öffentlichen Interessen (§ 27 Abs. 2
Z. 2 und Abs. 3) glaubhaft zu machen, die die
Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1
überwiegen, und auf Verlangen entsprechende
Unterlagen beizubringen. 

(4) In allen Verfahren zur Entscheidung über
ein Ansuchen um die Erteilung einer natur-
schutzrechtlichen Bewilligung haben die vom
betreffenden Vorhaben berührten Gemeinden
zur Wahrnehmung ihrer Interessen in den An-
gelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches
Parteistellung im Sinne des § 8 AVG.

(5) Einem Antrag um die Erteilung der Be-
willigung nach § 6 lit. j ist bei Kraftfahrzeugen
überdies der Nachweis des Eigentums oder des
sonstigen Verfügungsrechtes hierüber, bei be-
hördlich nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen
sind überdies Unterlagen anzuschließen, aus
denen die Bauart und die Ausrüstung des Fahr-
zeuges hervorgehen. Ferner sind in einem sol-
chen Antrag der beabsichtigte Verwendungs-
zweck und Einsatzbereich des Fahrzeuges an-
zugeben.

(6) Der Fahrzeuglenker hat den Bescheid,
mit dem eine naturschutzrechtliche Bewilli-
gung nach § 6 lit. j erteilt worden ist, mitzu-
führen und den Organen der öffentlichen Auf-
sicht auf Verlangen vorzuweisen. 

§ 42
Sicherheitsleistung

(1) Wird eine naturschutzrechtliche Bewilli-
gung befristet, mit Bedingungen oder unter
Auflagen erteilt, so kann dem Inhaber der Be-
willigung eine Sicherheitsleistung in der Höhe
der voraussichtlichen Kosten jener Maßnah-
men, die der Inhaber der Bewilligung nach dem
Ablauf der Frist, dem Eintritt der Bedingungen
oder zur Einhaltung der Auflagen zu treffen hat,

vorgeschrieben werden, sofern dies erforder-
lich ist, um die rechtzeitige und vollständige
Durchführung dieser Maßnahmen sicherzu-
stellen.

(2) Die Sicherheitsleistung ist zur Deckung
der Kosten einer allfälligen Ersatzvornahme
nach § 4 VVG zu verwenden. Erweist sich 
die Ersatzvornahme als unmöglich, so ist die
Sicherheitsleistung zugunsten des Tiroler Na-
turschutzfonds für verfallen zu erklären.

(3) Die Sicherheitsleistung wird frei, sobald
die Maßnahmen, deren Durchführung sie si-
cherstellen sollte, abgeschlossen sind.

§ 43
Strafbestimmungen

(1) Wer
a) ein nach den §§ 6, 7 Abs. 1 und 2, 8, 9, 25

Abs. 3 und 26 Abs. 3 bewilligungspflichtiges
Vorhaben ohne naturschutzrechtliche Bewilli-
gung ausführt;

b) ein Vorhaben, für das in Verordnungen
nach den §§ 10 Abs. 1 oder 11 Abs. 1 eine Be-
willigungspflicht festgelegt ist, ohne natur-
schutzrechtliche Bewilligung ausführt,

c) ein Vorhaben, für das in Verordnungen
nach § 20 Abs. 1 ein Verbot festgelegt oder für
das nach § 21 Abs. 2 zweiter Satz die Erteilung
einer Ausnahmebewilligung vorgesehen ist,
ohne Ausnahmebewilligung ausführt;

d) einem Verbot nach den §§ 5, 11 Abs. 2 oder
21 Abs. 2 erster Satz zuwiderhandelt;

e) Personen erwerbsmäßig in Naturhöhlen
führt, ohne dazu nach § 26 Abs. 6 befugt zu sein;

f) den ihm nach den §§ 28 Abs. 3 oder 29
Abs. 3 lit. a obliegenden Verpflichtungen zu-
widerhandelt,

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallen-
den strafbaren Handlung bildet, eine Verwal-
tungsübertretung und ist von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu
250.000,– Schilling zu bestrafen.

(2) Wer
a) eine nach § 15 Abs. 1 bewilligungspflich-

tige Werbeeinrichtung ohne naturschutzrecht-
liche Bewilligung errichtet, aufstellt, anbringt
oder ändert;

b) entgegen dem § 23 Abs. 4 Tiere ohne 
Bewilligung in der freien Natur aussetzt;

c) einem Verbot nach den §§ 24 oder 26
Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt;

d) ein Vorhaben, für das in Verordnungen
nach den §§ 13 Abs. 1, 22 Abs. 1, 23 Abs. 1 oder
25 Abs. 4 ein Verbot festgesetzt ist, ohne Aus-
nahmebewilligung ausführt;
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e) Anlagen, die der Eigentümer eines Natur-
denkmales in Erfüllung der ihm nach § 25 Abs. 6
obliegenden Verpflichtung errichtet hat, vor-
sätzlich beschädigt, entfernt oder zerstört;

f) der ihm nach § 29 Abs. 3 lit. b obliegen-
den Verpflichtung nicht nachkommt;

g) entgegen dem § 31 Abs. 5 eine der dort ge-
nannten Tafeln vorsätzlich beschädigt, zerstört
oder unbefugt entfernt;

h) einem der in der Anlage zu § 46 Abs. 1 ge-
nannten Gesetze zuwiderhandelt,

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallen-
den strafbaren Handlung bildet, eine Verwal-
tungsübertretung und ist von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu
100.000,– Schilling zu bestrafen.

(3) Wer
a) außer in den Fällen der Abs. 1 oder 2 einer

Bestimmung dieses Gesetzes oder einer Ver-
ordnung auf Grund dieses Gesetzes zuwider-
handelt;

b) einer behördlichen Anordnung nach den
§§ 15 Abs. 5 oder 6, 16 Abs. 1, 17, 25 Abs. 6
oder 27 Abs. 8 nicht nachkommt oder sonst in
Bescheiden enthaltene Auflagen oder Vor-
schreibungen nicht einhält,

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallen-
den strafbaren Handlung bildet, eine Verwal-
tungsübertretung und ist von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu
50.000,– Schilling zu bestrafen.

(4) Im Wiederholungsfall oder bei Vorliegen
sonstiger erschwerender Umstände können
Geldstrafen nach den Abs. 1 bis 3 bis zur dop-
pelten Höhe verhängt werden.

(5) Die Geldstrafen fließen dem Tiroler 
Naturschutzfonds zu.

(6) Der Versuch ist strafbar.
(7) Wurde ein Vorhaben ohne naturschutz-

rechtliche Bewilligung oder entgegen einem
Verbot nach diesem Gesetz, einer Verordnung
auf Grund dieses Gesetzes oder einem der in
der Anlage zu § 46 Abs. 1 genannten Gesetze
ausgeführt, so endet das strafbare Verhalten erst
mit der Beseitigung des rechtswidrigen Zu-
standes.

(8) Neben der Verhängung einer Geldstrafe
kann bei Vorliegen erschwerender Umstände
der Verfall von gesetzwidrig von ihrem Stand-
ort entfernten, beförderten, feilgebotenen oder
erworbenen Pflanzen, von gesetzwidrig gefan-
genen, gehaltenen, verwahrten, beförderten,
feilgebotenen, erworbenen oder getöteten Tie-
ren und ihren Entwicklungsformen, von gesetz-

widrig verwahrten, beförderten, feilgebotenen
oder erworbenen Teilen von Tieren sowie der
zur Begehung der Tat verwendeten Geräte, fer-
ner der Verfall von rechtswidrig gesammelten
Mineralien und Fossilien, von rechtswidrig ab-
gebauten Bodenbestandteilen und von rechts-
widrig entfernten Naturgebilden ausgesprochen
werden. Der Verfall von Gegenständen ist nach
Maßgabe des § 17 VStG zulässig, sofern der
Wert eines solchen Gegenstandes in einem an-
gemessenen Verhältnis zum Grad des Ver-
schuldens und zum Ausmaß der Schädigung der
Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1
steht.

(9) Als verfallen erklärte lebende Tiere sind
unverzüglich in Freiheit zu setzen oder, wenn
sie hiefür nicht geeignet sind, Tiergärten, Tier-
heimen, Tierschutzvereinen oder tierliebenden
Personen zu übergeben oder, wenn dies nicht
möglich ist, möglichst schmerzlos zu töten. Als
verfallen erklärte Pflanzen sind gemeinnüt-
zigen Zwecken (wie der Verwendung in wissen-
schaftlichen Instituten, Spitälern oder Schulen)
zuzuführen oder, wenn dies nicht tunlich ist, zu
vernichten.

(10) Naturschutzrechtliche Bewilligungen
sind zu widerrufen, wenn der Inhaber einer sol-
chen Bewilligung wiederholt wegen einer
Übertretung naturschutzrechtlicher Vorschrif-
ten rechtskräftig bestraft worden ist oder eine
Bestrafung nur nach § 46 Abs. 1 Z. 3 VStG un-
terblieben ist und die Ausübung der Bewilli-
gung die Begehung dieser Verwaltungsübertre-
tungen ermöglicht oder erleichtert hat.

§ 44
Verweisungen

Soweit in diesem Gesetz auf landesrechtli-
che Vorschriften verwiesen wird, sind sie in der
jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

§ 45
Geschlechtsspezifische Bezeichnung

Personenbezogene Begriffe in diesem Ge-
setz haben keine geschlechtsspezifische Be-
deutung. Sie sind bei der Anwendung auf be-
stimmte Personen in der jeweils geschlechts-
spezifischen Form zu verwenden.

§ 46
Übergangsbestimmungen

(1) Die in der Anlage angeführten, nach § 45
Abs. 1 des Tiroler Naturschutzgesetzes 1991 als
Gesetze geltenden Verordnungen über die Er-
klärung von Gebieten zu Naturschutzgebieten
nach § 4 und nach § 20 Abs. 3 des Natur-
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schutzgesetzes LGBl. Nr. 31/1951 bleiben so
lange in Geltung, bis durch Verordnungen, die
auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden,
eine anderweitige Regelung getroffen wird.

(2) Anhängige Verfahren um die Erteilung ei-
ner naturschutzrechtlichen Bewilligung für
Vorhaben, die nach diesem Gesetz keiner na-
turschutzrechtlichen Bewilligung mehr bedür-
fen, sind einzustellen. Der Antragsteller, der
Landesumweltanwalt und die Gemeinde sind
davon zu verständigen.

(3) Anlagen, für deren Errichtung, Aufstel-
lung oder Anbringung eine naturschutzrecht-
liche Bewilligung nach dem Tiroler Natur-
schutzgesetz 1991 noch nicht erforderlich ge-
wesen ist, bedürfen keiner naturschutzrecht-
lichen Bewilligung nach diesem Gesetz, wenn
mit der Ausführung des Vorhabens zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits
begonnen worden ist. 

(4) § 15 Abs. 5 bis 8 und § 17 gelten auch für
die in diesen Bestimmungen jeweils erwähnten
Anlagen und Maßnahmen, die vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes errichtet, aufge-
stellt, angebracht oder ausgeführt wurden.

(5) § 16 gilt für die dort erwähnten, vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes errichteten, auf-
gestellten oder angebrachten Anlagen nur dann,
wenn sie, obwohl nach einer naturschutzrecht-
lichen Vorschrift bewilligungspflichtig, ohne
die erforderliche naturschutzrechtliche Bewil-
ligung errichtet, aufgestellt oder angebracht
wurden.

(6) Der Tiroler Naturschutzfonds, die Natur-
denkmäler, die Schauhöhlen, das Naturhöhlen-
buch, das Naturhöhlenführerverzeichnis, die
Naturhöhlenführerausweise, das Naturinven-
tar, die Tafeln zur Kennzeichnung von Schutz-
gebieten und Naturdenkmälern und das Natur-
denkmalbuch nach dem Tiroler Naturschutzge-
setz 1991 gelten als entsprechende Einrichtun-
gen nach diesem Gesetz.

(7) Die derzeitigen Mitglieder des Natur-
schutzbeirates und der Prüfungskommission

für die Naturhöhlenführerprüfung und deren
jeweilige Ersatzmitglieder sowie der Landes-
umweltanwalt, die Naturschutzbeauftragten
und deren jeweilige Stellvertreter bleiben bis
zum Ablauf ihrer Amtsdauer im Amt.

(8) Das Naturschutzgebiet Mieminger und
Rietzer Innauen, das als Sonderschutzgebiet im
Sinne des § 21 dieses Gesetzes gilt, ist un-
verzüglich nach dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes mit geeigneten Tafeln ausreichend zu
kennzeichnen.

(9) Die Landesregierung hat innerhalb von
fünf Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes für die bestehenden Naturschutzgebiete
und Sonderschutzgebiete Naturinventare nach
§ 30 Abs. 1 zu erstellen.

(10) Die nach § 26 Abs. 5 des Tiroler Natur-
schutzgesetzes 1991 verliehene Befugnis zum
Naturhöhlenführer gilt als entsprechende Be-
fugnis nach diesem Gesetz.

(11) Naturschutzrechtliche Bewilligungen,
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes rechtskräftig sind, bleiben unberührt. 

(12) Bewilligungen nach § 2 Abs. 4 und 5 des
Gesetzes über die Verwendung von Gelände-
fahrzeugen außerhalb von Straßen mit öffent-
lichem Verkehr, LGBl. Nr. 76/1972, gelten als
Bewilligungen nach § 6 lit. j. Bestätigungen
nach § 4 Abs. 3 dieses Gesetzes sind bei der ent-
sprechenden Verwendung des Kraftfahrzeuges
mitzuführen und den Organen der öffentlichen
Aufsicht auf Verlangen vorzuweisen.

(13) Soweit in landesrechtlichen Vorschrif-
ten auf Bestimmungen des Tiroler Natur-
schutzgesetzes 1991 verwiesen wird, treten an
deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen
dieses Gesetzes.

§ 47
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Juni 1997 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Tiroler Natur-
schutzgesetz 1991, LGBl. Nr. 29, außer Kraft.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Das Mitglied der Landesregierung:
Eberle

Der Landesamtsdirektor:
Arnold
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1. Verordnung des Reichsstatthalters in Tirol
und Vorarlberg vom 1. August 1941, Verord-
nungs- und Amtsblatt für den Reichsgau Tirol
und Vorarlberg Nr. 13, über das Naturschutz-
gebiet Valser Tal in der Gemarkung Vals, Land-
kreis Innsbruck;

2. Verordnung des Reichsstatthalters in Tirol
und Vorarlberg vom 19. November 1942, Ver-
ordnungs- und Amtsblatt für den Reichsgau
Tirol und Vorarlberg Nr. 22, über das Natur-
schutzgebiet Arnspitze in den Gemarkungen
Scharnitz, Leutasch und Mittenwald, Landkreis
Innsbruck;

3. Verordnung der Landesregierung vom
4. April 1957, LGBl. Nr. 25, über die Erklärung
des Gebietes des Vilsalpsees in den Gemeinden

Tannheim und Weißenbach zum Naturschutz-
gebiet;

4. Verordnung der Landesregierung vom
29.April 1963, LGBl. Nr. 21, über die Erklärung
des Kaisergebirges zum Naturschutzgebiet;

5. Verordnung der Landesregierung vom
29. Juni 1965, LGBl. Nr. 41, über die Erklärung
des Ahrenwaldes zum Naturschutzgebiet;

6. Verordnung der Landesregierung vom
25. Mai 1971, LGBl. Nr. 27, über die Erklärung
von Teilen des Antelsberges im Gebiet der Ge-
meinde Tarrenz zum Naturschutzgebiet;

7. Verordnung der Landesregierung vom
9. Mai 1972, LGBl. Nr. 32, über die Erklärung
von Teilen der Kufsteiner und der Langkamp-
fener Innauen zum Naturschutzgebiet.
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